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Nr. 78 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Pfingstaktion 
Renovabis 2012

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben,

Kinder sind „unsere Zukunft“, so wird oft gesagt.
Aber sie sind auch die schwächsten Glieder der Ge-
sellschaft – bei uns wie in anderen Ländern. 

Im Osten Europas gehören Kinder häufig zu den
Verlierern der wirtschaftlichen und sozialen Umbrü-
che. Sie leiden unter Ausgrenzung, Gewalt und
Hunger. Oft ist die Versorgung bei Krankheit und
Behinderung schlecht. Ausbildungschancen sind rar.
Vor allem Waisen- und Straßenkinder haben kaum
eine Zukunftsperspektive.

Die Pfingstaktion von RENOVABIS, die in diesem
Jahr zum 20. Mal stattfindet, nimmt sich dieser not-
leidenden und benachteiligten Kinder an. Mit dem
Leitwort „Und er stellte ein Kind in ihre Mitte“ 
(Mk 9,36) sollen sie ins Zentrum unserer Aufmerk-

samkeit gerückt werden. RENOVABIS fördert zahl-
reiche Projekte: Kindergärten und Schulen, Kate-
chese, Waisenhäuser und Sozialzentren. Die Kirchen
vor Ort stehen vor gewaltigen Herausforderungen.
Deshalb muss auch unsere Hilfe weitergehen.

Wir Bischöfe bitten Sie herzlich: Unterstützen Sie
die Arbeit von RENOVABIS in Osteuropa durch ei-
ne großzügige Spende am kommenden Pfingstfest!

Regensburg, den 29.02.2012

Für das Erzbistum Köln

+ Joachim Card. Meisner
Erzbischof von Köln

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 20.05.2012, in
allen Gottesdiensten sowie in den Vorabendmessen ver-
lesen werden. 

Dokumente der Deutschen Bischofskonferenz
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Nr. 79 Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission des 
Deutschen Caritasverbandes e. V.

I. Die 10. und 11. Delegiertenversammlung des Deutschen
Caritasverbandes e. V. haben am 22.02.2011 sowie am
19.10.2011 die Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion des Deutschen Caritasverbandes e. V. einschließlich
der als Bestandteil geltenden Wahlordnungen beschlossen:

Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen
Caritasverbandes e. V.

§ 1 Stellung und Aufgabe

(1) 1Die Arbeitsrechtliche Kommission ist eine ständige
Kommission besonderer Art der Delegiertenversammlung
des Deutschen Caritasverbandes (vgl. § 9 Abs. 3 seiner
Satzung). 2Entscheidungen der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission bedürfen nicht der Zustimmung der Delegierten-
versammlung.

(2) Die Arbeitsrechtliche Kommission ist auf der Grundlage
des Artikels 7 der Grundordnung des kirchlichen Dienstes
im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse die von den
deutschen Bischöfen für die Einrichtungen im Bereich des
Deutschen Caritasverbandes anerkannte Kommission zur
Ordnung des kircheneigenen Arbeitsvertragsrechts.

(3) 1Aufgabe der Arbeitsrechtlichen Kommission ist die Be-
schlussfassung von Rechtsnormen über Inhalt, Abschluss
und Beendigung von Dienstverhältnissen mit kirchlich-
caritativen Rechtsträgern im Bereich des Deutschen Cari-
tasverbandes, solange und soweit die „Zentrale Kommis-
sion zur Ordnung des Arbeitsvertragsrechtes im kirch-
lichen Dienst“ (Zentral-KODA) von ihrer
Regelungsbefugnis gemäß § 3 Abs. 1 Zentral-KODA-
Ordnung keinen Gebrauch gemacht hat oder macht. 2Sol-
che Beschlüsse der Zentral-KODA stehen mit ihrer In-
kraftsetzung den Beschlüssen nach dieser Ordnung gleich.
3Regelungsbefugnisse in anderen diözesanen Ordnungen
bleiben unberührt.

§ 2 Zusammensetzung

(1) 1Die Arbeitsrechtliche Kommission besteht aus einer
Bundeskommission, sechs Regionalkommissionen und
dem/der Vorsitzenden. 2Die Mitarbeiterseite und die
Dienstgeberseite der Arbeitsrechtlichen Kommission wäh-
len jeweils Leitungsausschüsse gemäß § 5a.

(2) 1Die Bundeskommission besteht aus 28 Vertreter(inne)n
der Mitarbeiter(innen) und aus 28 Vertreter(inne)n der
Dienstgeber und dem/der Vorsitzenden nach § 3 Abs. 1.
2Der Leitungsausschuss der Mitarbeiterseite besteht aus
sieben Vertreter(inne)n der Mitarbeiter(innen) und der
Leitungsausschuss der Dienstgeberseite aus sieben Vertre-
ter(inne)n der Dienstgeber, die jeweils Mitglieder der Ar-
beitsrechtlichen Kommission sind.

(3) Die Bundeskommission hat im Hinblick auf die ihr nach
§ 1 Abs. 3 und § 10 zugewiesenen Bereiche eine bundes-
weite Regelungszuständigkeit.

(4) Die Regionalkommissionen bestehen

– für die Region Nord aus jeweils sechs Vertreter(inne)n
der Mitarbeiter(innen) und der Dienstgeber,

– für die Region Ost aus jeweils zwölf Vertreter(inne)n
der Mitarbeiter(innen) und der Dienstgeber,

– für die Region Nordrhein-Westfalen aus jeweils zehn
Vertreter(inne)n der Mitarbeiter(innen) und der
Dienstgeber,

– für die Region Mitte aus jeweils zehn Vertreter(inne)n
der Mitarbeiter(innen) und der Dienstgeber,

– für die Region Baden-Württemberg aus jeweils sechs
Vertreter(inne)n der Mitarbeiter(innen) und der
Dienstgeber und

– für die Region Bayern aus jeweils vierzehn Vertre-
ter(inne)n der Mitarbeiter(innen) und der Dienstge-
ber.

(5) Die Regionalkommissionen haben im Hinblick auf die ih-
nen nach § 1 Abs. 3 und § 10 zugewiesenen Bereiche eine
Regelungszuständigkeit beschränkt auf die Einrichtungen
ihrer Region und zwar
– die Regionalkommission Nord für das Gebiet der

Bistümer Hildesheim und Osnabrück sowie den Offi-
zialatsbezirk Oldenburg;

– die Regionalkommission Ost für das Gebiet der 
(Erz-)Bistümer Berlin, Dresden-Meißen, Erfurt, Gör-
litz, Hamburg und Magdeburg;

– die Regionalkommission Nordrhein-Westfalen für das
Gebiet der (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln,
Münster (ohne den Offizialatsbezirk Oldenburg) und
Paderborn;

– die Regionalkommission Mitte für das Gebiet der
Bistümer Fulda, Limburg, Mainz, Speyer und Trier;

– die Regionalkommission Baden-Württemberg für das
Gebiet der (Erz-)Bistümer Freiburg und Rottenburg-
Stuttgart;

– die Regionalkommission Bayern für das Gebiet der
(Erz-)Bistümer Augsburg, Bamberg, Eichstätt, Mün-
chen und Freising, Passau, Regensburg und Würz-
burg.

(6) 1Eine Stellvertretung findet nicht statt, jedoch ist eine
Stimmrechtsübertragung möglich. 2Ein Mitglied kann zu-
sätzlich nicht mehr als ein übertragenes Stimmrecht ausü-
ben. 3Die Übertragung des Stimmrechts ist der Geschäfts-
stelle in Textform nachzuweisen.

(7) Die neu gewählten Regionalkommissionen konstituieren
sich spätestens zwei Monate und die neu gewählte
Bundeskommission konstituiert sich spätestens drei Mo-
nate nach Beginn der Amtsperiode. 

§ 3 Leitung und Geschäftsführung

(1) 1Der/Die Präsident(in) des Deutschen Caritasverbandes
oder in seinem/ihrem Auftrag ein(e) Vizepräsident(in)
führt in der Bundeskommission den Vorsitz und repräsen-
tiert die Arbeitsrechtliche Kommission nach außen.
2Der/Die Vorsitzende wirkt auf eine sachgerechte Bera-
tung und Beschlussfassung hin. 3Er/Sie hat das Recht zur
Teilnahme an allen Sitzungen der Arbeitsrechtlichen
Kommission. 4Das gilt auch für die gemeinsamen Sitzun-
gen der Leitungsausschüsse (§ 5a Abs. 6).

(2) Der/Die Vorsitzende der Bundeskommission hat kein
Stimmrecht und ist zur unparteiischen Amtsführung ver-
pflichtet.

Dokumente des Erzbischofs
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(3) 1Die Regionalkommissionen wählen jeweils für ihre Kom-
mission eine(n) Vorsitzende(n) und eine(n) stellvertreten-
de(n) Vorsitzende(n). 2Der/Die Vorsitzende und der/die
stellvertretende Vorsitzende werden zu Beginn der Amts-
zeit mit der Maßgabe gewählt, dass diese Funktionen je-
weils von einem/einer Vertreter(in) der Mitarbeiterseite
und der Dienstgeberseite wahrgenommen werden und die
Funktionen nach Ablauf der Hälfte der Amtsperiode
wechseln. 3Können sich die Mitglieder der Regionalkom-
missionen nicht darüber einigen, wer zuerst den Vorsitz
übernimmt, entscheidet das Los. 4Die Wahlen erfolgen je-
weils durch die Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder
der Regionalkommissionen in geheimer Abstimmung; sie
werden von der Geschäftsstelle durchgeführt. 5Aufgabe
der/des Vorsitzenden ist die Leitung der Sitzungen der Re-
gionalkommissionen mit Unterstützung der stellvertreten-
den Vorsitzenden. 6Bei der konstituierenden Sitzung und
bis zur Wahl der/des Vorsitzenden leitet das nach Lebens-
jahren älteste Mitglied die Sitzung. 7Scheidet der/die Vor-
sitzende oder der/die stellvertretende Vorsitzende vorzeitig
aus dem Amt aus, findet für den Rest der vorgesehenen
Zeit der Amtsführung eine Nachwahl statt.

(4) 1Die Arbeitsrechtliche Kommission hat eine Geschäfts-
stelle; sie kann Regionalstellen einrichten. 2Diese werden
von dem/der Geschäftsführer(in) der Arbeitsrechtlichen
Kommission geleitet, den/die der/die Präsident(in) be-
stimmt. 3Die Geschäftsstelle übernimmt die laufenden
Geschäfte der Bundeskommission und der Regionalkom-
missionen im Einvernehmen mit den jeweiligen Vorsit-
zenden. 4Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung, die
der/die Präsident(in) im Einvernehmen mit den Leitungs-
ausschüssen der Mitarbeiterseite und der Dienstgeberseite
erlässt.

(5) 1Das für Personalfragen zuständige Mitglied des Vorstands
des Deutschen Caritasverbandes hat ein Recht zur Teil-
nahme an den Sitzungen der Bundeskommission. 2Der
Wunsch der Teilnahme ist vorher anzuzeigen.

§ 4 Vertreter(innen) der Mitarbeiter(innen) – 
Mitarbeiterseite

(1) 1Für die Mitarbeiterseite in den jeweiligen Regionalkom-
missionen werden in jedem in dem Gebiet der jeweiligen
Regionalkommission liegenden (Erz-)Bistum sowie im Of-
fizialatsbezirk Oldenburg jeweils zwei Mitglieder, in den
(Erz-)Bistümern Freiburg und Rottenburg-Stuttgart je-
weils drei Mitglieder, für einen Zeitraum von vier Jahren
(Amtsperiode) gewählt. 2Wiederwahl ist möglich.

(2) 1Für die Mitarbeiterseite in der Bundeskommission wird in
jedem (Erz-)Bistum sowie im Offizialatsbezirk Oldenburg
jeweils ein Mitglied für einen Zeitraum von vier Jahren
(Amtsperiode) gewählt. 2Wiederwahl ist möglich. 3Das
Mitglied der Bundeskommission ist zugleich eines der Mit-
glieder einer Regionalkommission nach Absatz 1.

(3) 1Wählbar als Vertreter(in) der Mitarbeiter(innen) nach den
Absätzen 1 und 2 ist derjenige/diejenige, dessen/deren
Dienstverhältnis sich nach den Richtlinien für Arbeitsver-
träge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverban-
des regelt und der/die nach der Mitarbeitervertretungsord-
nung des jeweiligen (Erz-)Bistums das passive Wahlrecht
besitzt. 2Nicht wählbar ist, wer Mitglied des Vorberei-
tungsausschusses gemäß § 2 oder eines Wahlvorstandes ge-
mäß § 3 der Wahlordnung für die Vertreter(innen) der
Mitarbeiter(innen) in der Arbeitsrechtlichen Kommission
ist.

(4) Das Nähere regelt die Wahlordnung für die Vertreter(in-
nen) der Mitarbeiter(innen) in der Arbeitsrechtlichen
Kommission, die Bestandteil dieser Ordnung ist.

§ 5 Vertreter(innen) der Dienstgeber – Dienstgeberseite

(1) 1Für die Dienstgeberseite in den jeweiligen Regionalkom-
missionen wird von den Vertreter(inne)n der Rechtsträger
in jedem in dem Gebiet der jeweiligen Regionalkommis-
sion liegenden (Erz-)Bistum sowie im Offizialatsbezirk
Oldenburg jeweils ein Mitglied, in den (Erz-)Bistümern
Freiburg und Rottenburg-Stuttgart jeweils zwei Mitglie-
der, für einen Zeitraum von vier Jahren (Amtsperiode) ge-
wählt. 2Wiederwahl ist möglich.

(2) 1Jeder Diözesan-Caritasverband sowie der Landes-Caritas-
verband Oldenburg entsendet zusätzlich jeweils ein weite-
res Mitglied der Dienstgeberseite in die entsprechende Re-
gionalkommission für einen Zeitraum von vier Jahren
(Amtsperiode). 2Das entsandte Mitglied koordiniert in
Abstimmung mit dem/der nach Absatz 1 gewählten Ver-
treter(in) die Interessen der Dienstgeber im Gebiet des je-
weiligen Diözesan-Caritasverbandes beziehungsweise des
Landes-Caritasverbandes Oldenburg. 3Wiederentsendung
ist möglich.

(3) 1Die Mitglieder der Dienstgeberseite in der Bundeskom-
mission werden durch die Mitglieder der Dienstgeberseite
aller Regionalkommissionen in einer gemeinsamen Wahl-
versammlung für einen Zeitraum von vier Jahren (Amts-
periode) gewählt. 2Von den 28 Mitgliedern der Bundes-
kommission müssen mindestens 14 Vertreter(innen) Mit-
glied einer Regionalkommission sein. 3Jede
Regionalkommission muss mit mindestens zwei Mitglie-
dern vertreten sein. 4Wiederwahl ist möglich.

(4) 1Wählbar beziehungsweise entsendbar als Vertreter(in) der
Dienstgeber ist derjenige/diejenige, der/die Mitglied eines
Organs eines kirchlich-caritativen Rechtsträgers ist, das
zur gesetzlichen Vertretung berufen ist, oder der/die lei-
tende(r) Mitarbeiter(in) eines kirchlich-caritativen Rechts-
trägers nach der Mitarbeitervertretungsordnung des jewei-
ligen (Erz-)Bistums ist. 2Nicht wählbar beziehungsweise
entsendbar ist, wer Mitglied des Vorbereitungsausschusses
nach § 2 oder eines Wahlvorstandes nach § 3 der Wahl-
ordnung für die Vertreter(innen) der Dienstgeber in der
Arbeitsrechtlichen Kommission ist.

(5) Das Nähere regelt die Wahlordnung für die Vertreter(in-
nen) der Dienstgeber in der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion, die Bestandteil dieser Ordnung ist.

§ 5a Leitungsausschüsse

(1) Der Leitungsausschuss der Mitarbeiterseite besteht aus
sieben Vertreter(inne)n der Mitarbeiter(innen), der Lei-
tungsausschuss der Dienstgeberseite aus sieben
Vertreter(inne)n der Dienstgeber. 

(2) 1Die Mitglieder der Mitarbeiterseite der Arbeitsrecht-
lichen Kommission wählen für die jeweilige Amtsperiode
aus ihrer Mitte sieben Vertreter(innen) als Leitungsaus-
schuss der Mitarbeiterseite. 2Mindestens vier Mitglieder
des Leitungsausschusses müssen Mitglieder der Bundes-
kommission sein. 

(3) 1Die Mitglieder der Dienstgeberseite der Arbeitsrecht-
lichen Kommission wählen für die jeweilige Amtsperiode
aus ihrer Mitte sieben Vertreter(innen) als Leitungsaus-
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schuss der Dienstgeberseite. 2Mindestens vier Mitglieder-
des Leitungsausschusses müssen Mitglieder der Bundes-
kommission sein. 

(4) 1Die Wahlen zum Leitungsausschuss erfolgen auf beiden
Seiten anlässlich ihrer jeweils ersten Mitgliederversamm-
lung zu Beginn der jeweiligen Amtsperiode in geheimer
Abstimmung. 2Zunächst werden in einer ersten Wahl vier
Mitglieder aus der Bundeskommission gewählt. 3An-
schließend werden in einer zweiten Wahl aus den Mitglie-
dern der Mitgliederversammlung die übrigen Mitglieder
gewählt. 4Gewählt sind jeweils die Kandidat(inn)en mit
der jeweils höchsten Stimmenzahl. 5Bei Stimmengleich-
heit findet zwischen stimmengleichen Personen eine
Stichwahl statt. 6Besteht auch danach Stimmengleichheit,
entscheidet das Los. 

(5) 1Die Leitungsausschüsse konstituieren sich spätestens zwei
Monate nach Beginn der Amtsperiode. 2Bis zu den Wah-
len führen die Mitglieder des Leitungsausschusses der vor-
herigen Amtsperiode die laufenden Geschäfte weiter, so-
weit sie erneut Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion sind. 3Sie bereiten insbesondere die erste
Mitgliederversammlung vor.

(6) 1Die Leitungsausschüsse bereiten gemeinsam die Sitzun-
gen der Bundeskommission vor. 2Sie schlagen die Tages-
ordnung vor und erarbeiten Beschlussanträge, die zur Ent-
scheidung der Bundeskommission gestellt werden. 3Die
Leitungsausschüsse geben sich eine gemeinsame Ge-
schäftsordnung. 4Die Mitglieder des Leitungsausschusses
der Mitarbeiter- beziehungsweise der Dienstgeberseite, die
nicht Mitglieder der Bundeskommission sind, können als
Gäste an den Sitzungen der Bundeskommission teilneh-
men.

(7) 1Der Leitungsausschuss der Mitarbeiterseite führt die lau-
fenden Geschäfte, leitet die Mitarbeiterseite nach innen
und vertritt sie nach außen auf der Grundlage der Be-
schlüsse der Mitgliederversammlungen. 2Er organisiert
insbesondere die Kommunikation auf der Mitarbeiterseite
der Arbeitsrechtlichen Kommission und ist für die Umset-
zung des Budgets der Mitarbeiterseite sowie für die Fach-
aufsicht über die hauptamtlichen Mitarbeiter(innen) der
Mitarbeiterseite verantwortlich. 

(8) 1Der Leitungsausschuss der Dienstgeberseite führt die lau-
fenden Geschäfte, leitet die Dienstgeberseite nach innen
und vertritt sie nach außen auf der Grundlage der Be-
schlüsse der Mitgliederversammlungen. 2Er organisiert
insbesondere die Kommunikation auf der Dienstgebersei-
te der Arbeitsrechtlichen Kommission und ist für die Um-
setzung des Budgets der Dienstgeberseite sowie für die
Fachaufsicht über die hauptamtlichen Mitarbeiter(innen)
der Dienstgeberseite verantwortlich.

§ 5b Mitgliederversammlungen

(1) 1Auf Bundesebene finden jeweils auf Dienstgeber- und auf
Mitarbeiterseite Mitgliederversammlungen statt. 2Sie set-
zen sich zusammen aus allen Mitgliedern der Bundeskom-
mission und der Regionalkommissionen der jeweiligen
Seite. 

(2) 1Aufgaben der Mitgliederversammlungen sind die Wahl
des Leitungsausschusses der jeweiligen Seite nach § 5a,
Wahlen der Vertreter(innen) ihrer Seite, soweit diese oder
eine andere Ordnung die Vertretung der jeweiligen Seite
vorsehen, sowie der Beschluss von Grundsätzen des tarif-
politischen Vorgehens. 

(3) Die Mitgliederversammlungen geben sich jeweils eine Ge-
schäftsordnung.

§ 6 Vorzeitige Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Das Amt eines Mitglieds der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion endet vorzeitig
– durch Niederlegung des Amtes in schriftlicher Form,
– im Falle grober Vernachlässigung oder grober Verlet-

zung der Befugnisse und Pflichten als Mitglied der Ar-
beitsrechtlichen Kommission,

– bei einem Wegfall der Voraussetzungen für die Wähl-
barkeit beziehungsweise Entsendbarkeit nach § 4 
Abs. 3 und § 5 Abs. 4.

(2) 1Über eine grobe Vernachlässigung oder grobe Verletzung
der Befugnisse und Pflichten nach Absatz 1 entscheidet
das Kirchliche Arbeitsgericht. 2Voraussetzung ist im Hin-
blick auf ein Mitglied der Bundeskommission ein Antrag
der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion, im Hinblick auf ein Mitglied einer Regionalkommis-
sion ein Antrag der jeweiligen Regionalkommission.

(3) Über den Wegfall der Voraussetzungen für die Wählbar-
keit nach § 4 Abs. 3 und § 5 Abs. 4 entscheidet der jewei-
lige Leitungsausschuss für deren Mitglieder.

(4) 1Ist ein Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission
durch Krankheit oder in sonstiger Weise längerfristig an
der Ausübung des Amtes verhindert, kann der/die Vorsit-
zende der Arbeitsrechtlichen Kommission diese Verhinde-
rung des Mitglieds feststellen. 2Dazu ist nach Möglichkeit
das Mitglied durch den/die Vorsitzende(n) anzuhören.
3Für den Zeitraum der Verhinderung wird dann ein Er-
satzmitglied bestimmt. 4Dies erfolgt für Mitglieder der
Mitarbeiterseite entsprechend § 4 Abs. 5 in Verbindung
mit § 7 Wahlordnung der Mitarbeiterseite, für Mitglieder
der Dienstgeberseite gemäß § 5 Abs. 6 in Verbindung mit
§ 7 der Wahlordnung der Dienstgeberseite. 5Das Ersatz-
mitglied nimmt ab dem Zeitpunkt seiner Bestimmung al-
le Rechte und Pflichten eines Mitglieds der Arbeitsrecht-
lichen Kommission wahr. 6Dies gilt insbesondere im Hin-
blick auf § 8. 7Teilt das Mitglied den Wegfall seiner
Verhinderung schriftlich mit, stellt der/die Vorsitzende
das Ende der Verhinderung fest. 8Damit endet die Amts-
zeit des Ersatzmitglieds. 9Scheidet das Mitglied endgültig
aus, rückt das Ersatzmitglied an seine Stelle.

§ 7 Interne Beratung beider Seiten
1Die Mitarbeiterseite und die Dienstgeberseite werden jeweils
durch eigene, insbesondere im Tarif- und Arbeitsrecht kundige
und beim Deutschen Caritasverband e.V. in einem Beschäfti-
gungsverhältnis stehende Personen unterstützt, die nicht Mit-
glied der Arbeitsrechtlichen Kommission sind. 2Die Entschei-
dung über die Einstellung erfolgt im Einvernehmen mit der je-
weiligen Seite. 3Diese Personen können mit Zustimmung der
jeweiligen Seite beratend an den Sitzungen der Bundeskom-
mission, der Regionalkommissionen, der Ausschüsse und der
internen Beratungen teilnehmen.

§ 8 Rechtsstellung der Mitglieder, Freistellung 
und Kostenersatz

(1) 1Für die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission ist
ihre Tätigkeit anlässlich der Wahrnehmung von Rechten
oder in der Erfüllung von Pflichten nach dieser Ordnung
Dienst im Rahmen ihres Dienstverhältnisses und im Sin-
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ne von Unfallfürsorgebestimmungen. 2Die Mitglieder der
Arbeitsrechtlichen Kommission führen ihr Amt im Rah-
men der dienstlichen Aufgaben.

(2) Die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission sind in
der Ausübung ihres Amtes zu unterstützen und dürfen da-
bei weder behindert noch aufgrund ihrer Tätigkeit be-
nachteiligt oder begünstigt werden.

(3) 1Für ihre Tätigkeit sind die Mitglieder der Mitarbeitersei-
te der Arbeitsrechtlichen Kommission in notwendigem
Umfang zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Auf-
gaben ohne Minderung der Bezüge und des Erholungsur-
laubs von ihren dienstlichen Aufgaben freizustellen. 2Die
Freistellung enthält den Anspruch auf Reduzierung der
dienstlichen Aufgaben und erfolgt bis zum Ablauf der je-
weiligen Amtsperiode. 3Für die Mitglieder der Dienstge-
berseite erfolgt grundsätzlich anstelle der Freistellungen
jeweils ein pauschalierter Kostenersatz an den jeweiligen
Anstellungsträger. 4Über die Höhe der Pauschale entschei-
det der Caritasrat und teilt dies der Arbeitsrechtlichen
Kommission mit.

(4) 1Die Mitglieder der Mitarbeiterseite in den Regionalkom-
missionen sind auf Antrag zur ordnungsgemäßen Durch-
führung ihrer Aufgaben jeweils bis zu 30 v.H. der durch-
schnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit eines/einer Voll-
zeitbeschäftigten freizustellen. 2Für die Mitglieder der
Dienstgeberseite in den Regionalkommissionen beträgt
der pauschalierte Kostenersatz für den Anstellungsträger
jeweils bis zu 20 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen
Arbeitszeit eines/einer Vollzeitbeschäftigten. 3Weitere 
10 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit
eines/einer Vollzeitbeschäftigten werden dem Budget der
Dienstgeberseite zugerechnet.

(5) 1Die Mitglieder der Mitarbeiterseite in der Bundeskom-
mission sind auf Antrag zur ordnungsgemäßen Durchfüh-
rung ihrer Aufgaben jeweils bis zu 20 v.H. der durch-
schnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit eines/einer Voll-
zeitbeschäftigten freizustellen. 2Für die Mitglieder der
Dienstgeberseite in der Bundeskommission beträgt der
pauschalierte Kostenersatz für den Anstellungsträger je-
weils bis zu 10 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen
Arbeitszeit eines/einer Vollzeitbeschäftigten. 3Weitere 10
v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit ei-
nes/einer Vollzeitbeschäftigten werden dem Budget der
Dienstgeberseite zugerechnet.

(6) Die Mitglieder der Mitarbeiterseite im Leitungsausschuss
sind auf Antrag zur ordnungsgemäßen Durchführung ih-
rer Aufgaben jeweils bis zu 25 v.H. der durchschnittlichen
regelmäßigen Arbeitszeit eines/einer Vollzeitbeschäftigten
freizustellen. 2Für die Mitglieder der Dienstgeberseite im
Leitungsausschuss beträgt der pauschalierte Kostenersatz
für den Anstellungsträger jeweils bis zu 20 v.H. der durch-
schnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit eines/einer Voll-
zeitbeschäftigten. 3Weitere 5 v.H. der durchschnittlichen
regelmäßigen Arbeitszeit eines/einer Vollzeitbeschäftigten
werden dem Budget der Dienstgeberseite zugerechnet.

(7) 1Die Mitglieder der Kommissionen sind nur an ihr Gewis-
sen und die Gesetze gebunden. 2Dies gilt auch bei Stimm-
rechtsübertragungen.

(8) 1Für die Mitglieder der Mitarbeiterseite der Arbeitsrecht-
lichen Kommission gelten die Schutzbestimmungen, wie
sie für Mitglieder der Mitarbeitervertretungen nach der
Mitarbeitervertretungsordnung des jeweiligen (Erz-)Bis-
tums gelten. 2Dies gilt ebenfalls innerhalb eines Jahres

nach Beendigung der Amtszeit, es sei denn, die Mitglied-
schaft ist nach § 6 Abs. 1 vorzeitig beendet worden. 3Wird
gegenüber einem Mitglied der Mitarbeiterseite eine be-
triebsbedingte Kündigung ausgesprochen, hat der Dienst-
geber zur Berücksichtigung der Belange des Dritten Weges
den Ältestenrat gemäß § 14 anzuhören; dies ist keine
Wirksamkeitsvoraussetzung für die Erklärung der Kündi-
gung.

§ 9 Arbeitsweise

(1) 1Die Bundeskommission, die Regionalkommissionen, die
Leitungsausschüsse und die Mitgliederversammlungen
treten bei Bedarf zusammen. 2Eine Sitzung hat außerdem
stattzufinden, wenn dies von der Hälfte der Mitglieder des
jeweiligen Gremiums schriftlich und unter Angabe von
Gründen verlangt wird.

(2) Die Einladung mit Bekanntgabe der Tagesordnung hat für
die Sitzungen der Bundes- und der Regionalkommissio-
nen in der Regel drei Wochen vor dem Sitzungstermin zu
erfolgen. 

(3) 1Anträge an die jeweiligen Kommissionen können nur de-
ren Mitglieder stellen. 2Abweichend hiervon werden An-
träge nach § 11 von der (Gesamt-)Mitarbeitervertretung
oder dem Dienstgeber oder von beiden gestellt.

(4) 1Die Sitzungen der Arbeitsrechtlichen Kommission und
ihrer Ausschüsse sind nicht öffentlich. 2Es können Sach-
verständige hinzugezogen werden.

(5) Die Leitungsausschüsse, die Mitgliederversammlungen
und die Bundeskommission sowie die Regionalkommis-
sionen geben sich jeweils eine Geschäftsordnung.

§ 10 Zuständigkeiten der Bundeskommission 
und der Regionalkommissionen 

(1) 1Die Bundeskommission hat eine umfassende Regelungs-
zuständigkeit mit Ausnahme der Bereiche, die ausschließ-
lich den Regionalkommissionen zugewiesen sind. 2In den
ausschließlich den Regionalkommissionen zugewiesenen
Bereichen bestehen Bandbreiten; sie betragen für die Fest-
legung der Höhe aller Vergütungsbestandteile von den
mittleren Werten 20 v.H. Differenz nach oben und nach
unten, für die Festlegung des Umfangs der regelmäßigen
Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs von
den mittleren Werten 10 v.H. Differenz nach oben und
nach unten. 3Die Bundeskommission legt die mittleren
Werte fest; sie kann den Umfang der Bandbreiten durch
Beschluss verändern. 
4Die Bundeskommission kann die Geltung der mittleren
Werte und Bandbreiten zeitlich befristen. 5Nach Ablauf
des Geltungszeitraums besteht für die Regionalkommis-
sionen keine Möglichkeit, neue Werte zur Höhe der Ver-
gütungsbestandteile, zum Umfang der regelmäßigen Ar-
beitszeit und zum Umfang des Erholungsurlaubs zu be-
schließen. 6Es gelten die zu diesem Zeitpunkt gültigen
Werte der Regionalkommission unverändert fort. 7Be-
schlüsse nach § 11 sind weiterhin zulässig. 8Die Bandbrei-
ten gelten nicht für Beschlüsse nach § 11.

(2) 1Die Regionalkommissionen sind ausschließlich zuständig
für die Festlegung der Höhe aller Vergütungsbestandteile,
des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Um-
fangs des Erholungsurlaubs. 2Dabei haben sie die von der
Bundeskommission nach Absatz 1 festgelegten Bandbrei-
ten einzuhalten. 3Fasst die Bundeskommission nach Auf-
forderung durch den Beschluss einer Regionalkommission
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nicht innerhalb von sechs Monaten einen Beschluss zur
Festsetzung eines mittleren Wertes und des Umfangs einer
Bandbreite, kann die Regionalkommission einen eigenen
Beschluss nach Absatz 2 Satz 1 ohne eine nach Absatz 1
Sätze 2 und 3 festgelegte Bandbreite fassen. 4Beschlüsse ei-
ner Regionalkommission, die außerhalb der durch die
Bundeskommission festgelegten Bandbreite liegen, sind
als Beschluss der äußersten von der Bundeskommission als
zulässig festgelegte Bandbreite auszulegen.

(3) 1Die Regionalkommissionen können zudem Regelungen
der Beschäftigungssicherung beschließen. 2Soweit diese
Regelungen im Widerspruch zu Regelungen der Bundes-
kommission stehen, gehen die Regelungen der Regional-
kommissionen vor.

(4) Die Regionalkommissionen können durch Beschluss bei
der Bundeskommission beantragen, von einer festgelegten
Bandbreite abweichen zu dürfen.

(5) 1Die Regionalkommissionen können durch Beschluss ei-
gene Regelungszuständigkeiten zeitlich befristet an die
Bundeskommission übertragen, die Bundeskommission
kann durch Beschluss eigene Regelungszuständigkeiten
zeitlich befristet an eine oder mehrere Regionalkommis-
sionen übertragen. 2Erfolgt ein solcher Beschluss, bedarf
die Übertragung der Zustimmung durch die Kommissio-
nen, die diese Zuständigkeiten erhalten.

(6) 1Die Regionalkommissionen können durch Beschluss die
Bundeskommission auffordern, in einer der Bundeskom-
mission zugeordneten Regelungszuständigkeit einen Be-
schluss zu fassen, wenn sie dazu einen eigenen Regelungs-
vorschlag vorlegen. 2Fasst die Bundeskommission nicht
innerhalb von sechs Monaten einen Beschluss mit dieser
oder einer anderen Regelung, kann die Regionalkommis-
sion anstelle der Bundeskommission einen eigenen Be-
schluss fassen. 3Dies gilt auch für den Fall, dass die
Bundeskommission nach Aufforderung durch Beschluss
einer Regionalkommission keine mittleren Werte für die
Höhe der Vergütungsbestandteile, des Umfangs der regel-
mäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsur-
laubs innerhalb von sechs Monaten festlegt; dann kann
die Regionalkommission die Höhe der Vergütungsbe-
standteile, den Umfang der regelmäßigen Arbeitszeit und
den Umfang des Erholungsurlaubs ohne mittlere Werte
verändern. 4Fasst die Bundeskommission nach Ablauf von
sechs Monaten einen Beschluss entsprechend dem Rege-
lungsvorschlag der Regionalkommission oder mit einer
anderen Regelung, erlischt die Beschlusskompetenz der
Regionalkommission. 5Soweit die von der Regionalkom-
mission beschlossenen Regelungen im Widerspruch zu
späteren Beschlüssen der Bundeskommission stehen, ge-
hen die Regelungen der Bundeskommission vor. 6Dabei
hat die Bundeskommission eine Übergangsregelung fest-
zulegen. 7Soweit diese Übergangsregelung nicht erfolgt,
gelten die Beschlüsse der Regionalkommission weiter.

(7) Die Bundeskommission und die Regionalkommissionen
haben auch eine Zuständigkeit für spartenspezifische Re-
gelungen.

§ 11 Einrichtungsspezifische Regelungen

(1) 1Jede (Gesamt-)Mitarbeitervertretung oder jeder Dienst-
geber oder beide gemeinsam können für die Gesamtheit
der Einrichtungen eines Trägers, für eine Einrichtung oder
für Teile einer Einrichtung einen schriftlich zu begründen-
den Antrag an die zuständige Regionalkommission stellen,

von den durch die Regionalkommission festgelegten Re-
gelungen abzuweichen. 2Zur Begründung hat der Antrag-
steller geeignete Unterlagen vorzulegen. 3Bei Anträgen ei-
ner (Gesamt-)Mitarbeitervertretung reicht eine substanti-
ierte Darstellung aus. 4Die Regionalkommission kann von
dem Dienstgeber der Einrichtung geeignete Unterlagen
anfordern.

(2) Für Anträge, die die Gesamtheit der Einrichtungen eines
Trägers betreffen, die im Zuständigkeitsbereich von meh-
reren Regionalkommissionen liegen, ist in Abweichung
von § 2 Abs. 5 die Regionalkommission zuständig, in der
der Träger seinen Sitz hat.

(3) 1Über einen Antrag nach Absatz 1 entscheidet eine Unter-
kommission der Regionalkommission (Absatz 4) inner-
halb von drei Monaten durch Beschluss. 2Soweit sie Ab-
weichungen zulässt, sind diese zeitlich zu befristen. 3Die
Frist nach Satz 1 beginnt mit der Feststellung der Vollstän-
digkeit der eingereichten Unterlagen durch die Geschäfts-
stelle.

(4) 1Für Anträge nach Absatz 1 werden Unterkommissionen
der Regionalkommission eingerichtet. 2Die Unterkom-
missionen werden aus Mitgliedern der Regionalkommis-
sion besetzt. 3Sie bestehen aus zwei Vertreter(inne)n der
Mitarbeiter(innen) und zwei Vertreter(inne)n der Dienst-
geber. 4Die Regionalkommission kann eine Erhöhung auf
jeweils drei Vertreter(innen) jeder Seite beschließen. 5Die
Besetzung und das Verfahren regelt die Regionalkommis-
sion. 6Ein Mitglied der Unterkommission wird von den
Mitgliedern dieser Unterkommission zum/zur Vorsitzen-
den, ein anderes Mitglied zum/zur stellvertretenden Vor-
sitzenden bestimmt. 7Die Anstellungsträger der Mitglie-
der der Unterkommission sollen nicht in einem unmittel-
baren Konkurrenzverhältnis zur antragstellenden
Einrichtung stehen. 8Die Mitglieder der Unterkommis-
sion sollen Gespräche mit der betroffenen (Gesamt-)Mit-
arbeitervertretung und dem betroffenen Dienstgeber füh-
ren. 9Sie können Sachverständige hinzuziehen.

(5) Fasst die Unterkommission der Regionalkommission zu
dem Antrag einen einstimmigen Beschluss oder einen Be-
schluss mit der Mehrheit von drei Viertel der Mitglieder
der Unterkommission oder wird der Antrag einstimmig
oder mit drei Viertel der Mitglieder der Unterkommission
abgelehnt, ist ihre Entscheidung abschließend.

(6) 1Erreicht ein Antrag in der Unterkommission der Regio-
nalkommission nicht die erforderliche Mehrheit, stimmen
ihm jedoch die Hälfte der Mitglieder der Unterkommis-
sion zu, oder entscheidet die Unterkommission der Regio-
nalkommission aus Gründen, die der Antragsteller nicht
zu vertreten hat, nicht innerhalb von drei Monaten über
den Antrag, kann der Antragsteller innerhalb eines Mo-
nats ein Vermittlungsverfahren nach Absatz 8 einleiten.
2Die Anrufung des Vermittlungsausschusses beendet das
Verfahren vor der Unterkommission.

(7) Für die Tätigkeit der Regionalkommissionen nach dieser
Bestimmung kann von dem betroffenen Dienstgeber eine
Beratungsgebühr und/oder eine Beschlussgebühr erhoben
werden; Grundlage ist eine Gebührenordnung, die der
Caritasrat des Deutschen Caritasverbandes auf Antrag
des/der Vorsitzenden der Bundeskommission erlässt.

(8) 1Für Vermittlungsverfahren nach Absatz 6 wird der Ver-
mittlungsausschuss nach § 16 Abs. 1 in Verbindung mit 
§ 16 Abs. 10 tätig. 2Dieser entscheidet durch Spruch mit
der Mehrheit seiner Mitglieder. 3Eine Stimmenthaltung
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ist nicht möglich. 4Der Spruch tritt an die Stelle eines Be-
schlusses der Unterkommission der Regionalkommission.
5§ 16 gilt mit Ausnahme des Absatzes 2 entsprechend.
6Entscheidet der Vermittlungsausschuss nicht binnen ei-
nes Monats, wird die Fälligkeit der anzuwendenden Rege-
lungen insoweit aufgeschoben, wie eine Abweichung im
Vermittlungsverfahren beantragt wird. 7Die Obergrenze
ist der ursprünglich gestellte Antrag.

(9) Wird im Vermittlungsausschuss die Befangenheit eines
Mitglieds des Vermittlungsausschusses festgestellt, rückt
das Mitglied der jeweiligen Seite aus dem erweiterten Ver-
mittlungsausschuss nach.

§ 12 Ausschüsse

(1) 1Die Kommissionen können zur Behandlung bestimmter
Sachthemen Ausschüsse bilden. 2Diese bereiten die Be-
schlüsse der Kommissionen vor.

(2) Die Mitglieder, die Vorsitzenden und die stellvertretenden
Vorsitzenden der Ausschüsse werden von den Kommissio-
nen aus ihrer Mitte gewählt.

(3) 1Die Ausschusssitzungen werden von dem/der Vorsitzen-
den geleitet, in Abwesenheit von dessen/deren Stellvertre-
ter(in). 2Die Einberufung der Sitzungen und die Führung
der laufenden Geschäfte der Ausschüsse übernimmt die
Geschäftsstelle.

(4) Zu den Ausschusssitzungen können Sachverständige hin-
zugezogen werden.

§ 13 Beschlüsse

(1) Beschlüsse der Kommissionen von Rechtsnormen über
Inhalt, Abschluss und Beendigung von Dienstverhältnis-
sen sowie Beschlüsse der Kommissionen nach § 6 Abs. 2
bedürfen, mit Ausnahme von § 15 Abs. 4, jeweils einer
Mehrheit von drei Viertel ihrer Mitglieder. 

(2) 1Die sonstigen Beschlüsse der Kommissionen bedürfen
der Mehrheit ihrer Mitglieder. 2Sonstige Beschlüsse sind
auch Beschlüsse nach § 10 Abs. 5.

(3) 1In Eilfällen und in Angelegenheiten, für die eine mündli-
che Verhandlung entbehrlich ist, können Beschlüsse der
Kommissionen durch schriftliche Stimmabgabe herbeige-
führt werden. 2Sie bedürfen der Einstimmigkeit. 3Über
die Einleitung des schriftlichen Verfahrens entscheidet
der/die Vorsitzende der jeweiligen Kommission. 4Das Er-
gebnis der schriftlichen Stimmabgabe wird von der Ge-
schäftsstelle festgestellt und den jeweiligen Kommissions-
mitgliedern schriftlich mitgeteilt.

(4) Auf Antrag eines Mitglieds einer Kommission findet eine
Beschlussfassung in geheimer Abstimmung statt.

§ 14 Ältestenrat

(1) Erhält ein Antrag nicht die Mehrheit von drei Viertel der
Mitglieder der Bundeskommission, stimmen jedoch min-
destens die Hälfte ihrer Mitglieder dem Beschluss zu,
kann innerhalb von einem Monat mindestens die Hälfte
der Mitglieder der Bundeskommission durch Antrag den
Ältestenrat anrufen, der durch die Erarbeitung eines Ver-
mittlungsvorschlages auf eine gütliche Einigung hinwir-
ken soll. 

(2) Der Ältestenrat setzt sich zusammen aus dem/der Vorsit-
zenden der Bundeskommission, der/die dem Ältestenrat
vorsteht, jeweils zwei Mitgliedern der Mitarbeiterseite und

der Dienstgeberseite, die jeweils von beiden Seiten der
Bundeskommission benannt werden, und dem/der Ge-
schäftsführer(in). 

(3) Die Regionalkommissionen können in ihren Geschäfts-
ordnungen ein entsprechendes Verfahren vorsehen. 

§ 15 Vermittlungsverfahren

(1) 1Im Anschluss an ein gescheitertes Verfahren nach § 14
Abs. 1 oder anstelle eines solchen Verfahrens kann min-
destens die Hälfte der Mitglieder der Bundeskommission
innerhalb von einem Monat durch Antrag den Vermitt-
lungsausschuss zur Vorlage eines Vermittlungsvorschlags
anrufen. 2Die Mitglieder der Bundeskommission, die
nicht für den Antrag gestimmt haben, haben die Möglich-
keit, gemeinsam schriftlich Stellung zu nehmen, sich zu
positionieren, Gegenvorstellungen und eigene Forderun-
gen einzubringen, soweit dies nicht bereits geschehen ist.

(2) 1Das Vermittlungsverfahren wird durch den Vermittlungs-
ausschuss mit einem Vermittlungsvorschlag oder mit der
Feststellung abgeschlossen, keinen Vermittlungsvorschlag
unterbreiten zu können. 2Einem Vermittlungsvorschlag
muss die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder des
Vermittlungsausschusses zustimmen. 3Der Vermittlungs-
ausschuss legt den Vermittlungsvorschlag der jeweiligen
Kommission zur Entscheidung vor. 4Wird dem Vermitt-
lungsvorschlag nicht zugestimmt, bleibt es bei der bisheri-
gen Rechtslage.

(3) 1Im Anschluss an ein gescheitertes Vermittlungsverfahren
nach Absatz 1 kann mindestens die Hälfte der Mitglieder
der Bundeskommission durch Antrag den erweiterten
Vermittlungsausschuss anrufen. 2Die Mitglieder der
Bundeskommission, die nicht für den Antrag gestimmt
haben, haben die Möglichkeit, gemeinsam schriftlich Stel-
lung zu nehmen, sich zu positionieren, Gegenvorstellun-
gen und eigene Forderungen einzubringen, soweit dies
nicht bereits geschehen ist. 3Der erweiterte Vermittlungs-
ausschuss hat dann durch Spruch zu entscheiden. 4Der
Spruch hat eine Regelung zu enthalten. 5Der erweiterte
Vermittlungsausschuss entscheidet mit der Mehrheit sei-
ner Mitglieder. 6Eine Stimmenthaltung ist nicht möglich.
7Der Spruch tritt an die Stelle eines Beschlusses der
Bundeskommission.

(4) 1Die Bundeskommission kann innerhalb eines Monats
nach der Verkündung den Spruch des Vermittlungsaus-
schusses mit der Mehrheit ihrer Mitglieder durch einen ei-
genen Beschluss ersetzen. 2Erst nach Ablauf dieser Frist ist
der Spruch des Vermittlungsausschusses nach § 18 in
Kraft zu setzen.

(5) Für die Regionalkommissionen gelten die Absätze 1 bis 4
entsprechend.

(6) Unbeschadet der Regelungen in den Absätzen 1 bis 5
kann der Ortsordinarius im Einzelfall das Vorliegen eines
unabweisbaren Regelungsbedürfnisses unüberprüfbar fest-
stellen und die notwendige Entscheidung treffen.

§ 16 Vermittlungsausschuss 

(1) 1Der Vermittlungsausschuss nach § 15 Abs. 1 setzt sich zu-
sammen aus je einem/einer Vorsitzenden der beiden Sei-
ten, der/die nicht Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission ist, je einem Mitglied der Mitarbeiterseite und der
Dienstgeberseite der Bundeskommission sowie je einem
Mitglied der Mitarbeiterseite und Dienstgeberseite, das



nicht Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission ist.
2Der/die Vorsitzende der beiden Seiten haben jeweils ei-
ne(n) Stellvertreter(in), der/die bei Verhinderung der/des
Vorsitzenden tätig wird.

(2) Der erweiterte Vermittlungsausschuss nach § 15 Abs. 3
setzt sich zusammen aus den Mitgliedern des Vermitt-
lungsausschusses gemäß Absatz 1 und aus je einem weite-
ren Mitglied der Mitarbeiterseite und der Dienstgebersei-
te der Bundeskommission sowie je einem weiteren Mit-
glied der Mitarbeiterseite und der Dienstgeberseite, das
nicht Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission ist.

(3) 1Die Einladungen zu den Sitzungen des Vermittlungsaus-
schusses erfolgen durch die beiden Vorsitzenden. 2Für je-
des Vermittlungsverfahren nach § 15 Abs. 1 und nach 
§ 15 Abs. 3 wird jeweils zu Beginn des Verfahrens einver-
nehmlich von den Mitgliedern festgelegt, welche(r) der
beiden Vorsitzenden die Sitzung nach pflichtgemäßem
Ermessen leitet und welche(r) unterstützend teilnimmt.
3Kommt keine solche einvernehmliche Festlegung zu-
stande, entscheidet das Los. 4Der/die leitende Vorsitzende
kann Sachverständige hinzuziehen.

(4) 1Die beiden Vorsitzenden unterbreiten dem Vermitt-
lungsausschuss oder dem erweiterten Vermittlungsaus-
schuss einen gemeinsamen Vorschlag. 2Bei der Abstim-
mung über diesen Vorschlag haben die beiden Vorsitzen-
den eine einzige gemeinsame Stimme.

(5) 1Die Mitglieder des Vermittlungsausschusses und des er-
weiterten Vermittlungsausschusses werden zu Beginn der
jeweiligen Amtsperiode der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion gewählt. 2Die beiden Vorsitzenden des Vermittlungs-
ausschusses und ihre Stellvertreter(innen) werden ge-
meinsam von den Mitgliedern der Bundeskommission
mit der Mehrheit ihrer Mitglieder gewählt. 3Die übrigen
Mitglieder des Vermittlungsausschusses werden jeweils
von den Mitgliedern der Bundeskommission mit der
Mehrheit ihrer Mitglieder gewählt. 4Die Wahlen erfolgen
durch geheime Abstimmung; sie werden von der Ge-
schäftsstelle vorbereitet und durchgeführt.

(6) 1Die Amtszeit der Mitglieder des Vermittlungsausschus-
ses beträgt vier Jahre (Amtsperiode). Wiederwahl ist zu-
lässig. 2Die Amtszeit eines Mitglieds endet vorzeitig,
wenn es von seinem Amt im Vermittlungsausschuss zu-
rücktritt oder wenn es als Mitglied der Bundeskommis-
sion vorzeitig aus der Bundeskommission ausscheidet.
3Dann findet für den Rest der Amtszeit eine erneute
Wahl statt.

(7) 1Eine Sitzung findet nur in Anwesenheit der beiden Vorsit-
zenden oder ihrer Stellvertreter(innen) statt. 2Eine
Stimmrechtsübertragung ist für Mitglieder des Vermitt-
lungsausschusses, die nicht Vorsitzende(r) oder Stellver-
treter(in) sind, möglich. 3Ein Mitglied des Vermittlungs-
ausschusses kann zusätzlich nicht mehr als ein übertrage-
nes Stimmrecht ausüben. 4Die Übertragung des
Stimmrechts ist der Geschäftsstelle in Textform nachzu-
weisen.

(8) 1Die Mitglieder des Vermittlungsausschusses sind nur an
ihr Gewissen und die Gesetze gebunden. 2Dies gilt auch
bei Stimmrechtsübertragungen.

(9) Die Vorsitzenden und die Mitglieder des Vermittlungs-
ausschusses, die nicht Mitglieder der Arbeitsrechtlichen
Kommission sind, erhalten eine angemessene Aufwands-
entschädigung, deren Höhe der/die Vorsitzende der
Bundeskommission festlegt.

(10) Für die Regionalkommissionen gelten die Absätze 1 bis 9
entsprechend.

§ 17 Ergänzende Vermittlungsverfahren

Die Kommissionen können ergänzende Vermittlungsverfahren
in ihren Geschäftsordnungen festlegen oder für den Einzelfall
beschließen.

§ 18 Inkrafttreten der Beschlüsse 

(1) 1Die Beschlüsse der jeweiligen Kommission sind durch die
Geschäftsstelle dem/der jeweiligen Vorsitzenden zuzulei-
ten und von ihm/ihr zu unterzeichnen. 2Anschließend
sind die Beschlüsse nach Maßgabe der Richtlinien für die
Inkraftsetzung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen
Kommission des Deutschen Caritasverbandes in ihrer je-
weils geltenden Fassung in der Bundesrepublik Deutsch-
land beziehungsweise der jeweiligen Region in Kraft zu
setzen.

(2) 1Die Beschlüsse der Bundeskommission sollen in der Ver-
bandszeitschrift „neue caritas“ veröffentlicht werden. 2Die
Beschlüsse der Regionalkommissionen sollen in geeigne-
ten diözesanen Medien veröffentlicht werden. 3Dies gilt
nicht für Beschlüsse, die nach § 11 gefasst werden.

§ 19 Kosten 

(1) 1Die Kosten der Sitzungen der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission sowie die Reisekosten (Kosten für Fahrt, Unter-
kunft und Verpflegung) der Mitglieder der Arbeitsrecht-
lichen Kommission zu den Kommissions- und Ausschuss-
sitzungen werden vom Deutschen Caritasverband im
Rahmen einer Umlage der Diözesan-Caritasverbände und
des Landes-Caritasverbandes Oldenburg getragen. 2Glei-
ches gilt für die durch eine Freistellung für eine(n) Vertre-
ter(in) der Mitarbeiter(innen) der Arbeitsrechtlichen
Kommission dem jeweiligen Dienstgeber entstehenden
Personalkosten und für die durch eine Erstattung für ei-
ne(n) Vertreter(in) der Dienstgeber der Arbeitsrechtlichen
Kommission entstehenden pauschalierten Kosten. 3Dazu
gehören auch die einem/einer Vertreter(in) der Mitarbei-
ter(innen) als Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion entstehenden Sachkosten.

(2) Die für die Durchführung eines Verfahrens vor den kirch-
lichen Arbeitsgerichten notwendigen Auslagen der Verfah-
rensbeteiligten trägt ebenfalls der Deutsche Caritasver-
band im Rahmen einer Umlage der Diözesan-Caritasver-
bände und des Landes-Caritasverbandes Oldenburg.

(3) Die in jedem Diözesan-Caritasverband und im Landes-
Caritasverband Oldenburg anfallenden Aufwendungen
für die Umlage zu den Kosten der Arbeitsrechtlichen
Kommission werden von jedem Verband in einem geeig-
neten Verfahren auf die Rechtsträger der Einrichtungen
des jeweiligen Verbandsbereichs umgelegt.

§ 19a Budgetausschuss
1Es wird ein Budgetausschuss gebildet. 2Ihm gehören mindes-
tens zur Hälfte Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission
an. 3Der Budgetausschuss bewertet die tatsächliche Verwen-
dung der Finanzmittel und erarbeitet Empfehlungen an den
Vorstand des Deutschen Caritasverbandes über die Höhe des
Budgets, das die Delegiertenversammlung auf Empfehlung des
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Vorstandes festlegt. 4Das Nähere regelt eine vom Vorstand des
Deutschen Caritasverbandes erlassene Ordnung.

§ 20 Schlussbestimmungen 
1Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 2Die Wahl-
ordnungen der Mitarbeiterseite und der Dienstgeberseite tre-
ten zum 1. März 2012 in Kraft.
3Bis zum 31. Dezember 2012 gilt die Ordnung der Arbeits-
rechtlichen Kommission in der Fassung vom 24. März 2010.

Wahlordnung der Mitarbeiterseite 
gemäß § 4 Absatz 4 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen

Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V.

§ 1 Gegenstand

Diese Wahlordnung regelt gemäß § 4 Abs. 4 der Ordnung der
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverban-
des die Wahl der Vertreter(innen) der Mitarbeiter(innen) in
den Regionalkommissionen und in der Bundeskommission
der Arbeitsrechtlichen Kommission.

§ 2 Vorbereitungsausschuss

(1) 1Die Wahl der Vertreter(innen) der Mitarbeiter(innen) in
den Regionalkommissionen und in der Bundeskommis-
sion leitet ein Vorbereitungsausschuss (Ausschuss), der aus
drei Mitgliedern besteht. 2Er wird von den Mitgliedern
der Mitarbeiterseite in der Bundeskommission gewählt.
3Die Mitglieder des Ausschusses müssen die Voraussetzun-
gen des § 4 Abs. 3 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen
Kommission erfüllen. 4Sie dürfen weder für die Arbeits-
rechtliche Kommission kandidieren noch einer Wahlver-
sammlung oder einem Wahlvorstand angehören. 5Auf die
Mitglieder des Ausschusses findet § 8 Abs. 8 der Ordnung
der Arbeitsrechtlichen Kommission bis einschließlich
sechs Monate nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses ent-
sprechende Anwendung.

(2) Die Mitglieder des Ausschusses sind spätestens acht Mo-
nate vor Ablauf der Amtsperiode zu wählen.

(3) 1Der Ausschuss tritt innerhalb von vier Wochen nach sei-
ner Wahl zur konstituierenden Sitzung zusammen. 2Er er-
lässt einen Wahlaufruf, der in der Verbandszeitschrift
„neue caritas“ und geeigneten diözesanen Medien veröf-
fentlicht wird, und setzt den Zeitpunkt fest, bis zu dem
die Wahlhandlungen in den einzelnen (Erz-)Bistümern
und im Offizialatsbezirk Oldenburg durchgeführt sein
müssen. 3Er fordert die Mitarbeitervertretung eines jeden
Diözesan-Caritasverbandes und des Landes-Caritasver-
bandes Oldenburg oder die diözesane Arbeitsgemein-
schaft der Mitarbeitervertretungen, soweit deren Zustän-
digkeit im jeweiligen Bistum durch bischöfliche Regelung
festgelegt ist, auf, unverzüglich einen Wahlvorstand zu bil-
den. 4Besteht zu diesem Zeitpunkt keine Mitarbeiterver-
tretung, so ist unverzüglich eine Mitarbeiterversammlung
einzuberufen, die den Wahlvorstand bildet.

(4) Der Ausschuss soll Hinweise zur Wahl und andere Hilfs-
mittel erarbeiten und die Wahlvorstände bei der Durch-
führung ihrer Aufgaben unterstützen.

§ 3 Wahlvorstand

(1) 1Die Mitarbeitervertretung eines jeden Diözesan-Caritas-
verbandes und des Landes-Caritasverbandes Oldenburg
oder die diözesane Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeiter-
vertretungen, soweit deren Zuständigkeit im jeweiligen
Bistum durch bischöfliche Regelung festgelegt ist, bildet
für ihren Bereich einen Wahlvorstand, der jeweils aus drei
Mitgliedern besteht und der sich bis spätestens sechs Mo-
nate vor Ablauf der Amtsperiode konstituieren muss. 2Die
Mitglieder müssen die Voraussetzungen des § 4 Abs. 3 der
Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission erfüllen.
3Sie dürfen weder für die Arbeitsrechtliche Kommission
kandidieren noch dem Vorbereitungsausschuss angehö-
ren. 4Auf die Mitglieder des Wahlvorstandes findet § 8
Abs. 8 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission
bis einschließlich sechs Monate nach Bekanntgabe des
Wahlergebnisses entsprechende Anwendung.

(2) 1Der Wahlvorstand erstellt eine Liste der Mitarbeiterver-
tretungen in Einrichtungen, die auf dem Gebiet des 
(Erz-)Bistums liegen und die in den Geltungsbereich der
Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des
Deutschen Caritasverbandes fallen (§ 2 Abs. 1 AT AVR).
2Dazu gehören auch die Mitarbeitervertretungen von Kir-
chengemeinden/-stiftungen, wenn in ihren Bereich eine
Tageseinrichtung für Kinder fällt, deren Mitarbeiter(in-
nen) unter den Geltungsbereich der Richtlinien fallen.
3Nur die in der Liste aufgeführten Mitarbeitervertretun-
gen nehmen an der Wahl teil.

(3) 1Der Wahlvorstand soll an diese Mitarbeitervertretungen
spätestens sechs Wochen nach seiner Konstituierung
Wahlbenachrichtigungen versenden. 2Mitarbeitervertre-
tungen, die keine Wahlbenachrichtigung bis spätestens
vier Monate vor Ablauf der Amtsperiode erhalten haben,
können gegen die Nichteintragung in der Aufstellung
innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen Ein-
spruch einlegen. 3Der Wahlvorstand entscheidet über den
Einspruch.

(4) Der Wahlvorstand fordert die Mitarbeitervertretungen
auf, innerhalb einer festgelegten Frist schriftliche Wahl-
vorschläge jeweils für die Wahl des Vertreters/der Vertrete-
rin der Mitarbeiter(innen) in der jeweiligen Regionalkom-
mission und für die Wahl des Vertreters/der Vertreterin
der Mitarbeiter(innen) in der Bundeskommission abzuge-
ben.

(5) Der Wahlvorschlag für den jeweiligen Wahldurchgang
muss enthalten: 

a) den Namen des Kandidaten/der Kandidatin; 

b) den Namen der Einrichtung; 

c) die Erklärung des Kandidaten/der Kandidatin, dass
er/sie der Benennung zustimmt; 

d) die Erklärung des Kandidaten/der Kandidatin, dass
er/sie das passive Wahlrecht gemäß der Mitarbeiterver-
tretungsordnung des jeweiligen (Erz-)Bistums besitzt; 

e) die Unterschrift des/der Vorsitzenden oder eines Mit-
glieds der Mitarbeitervertretung.

(6) Der Wahlvorstand bestätigt schriftlich den Eingang eines
Wahlvorschlages gegenüber dem/der Vorgeschlagenen
und dem/der Vorschlagenden.

(7) 1Der Wahlvorstand prüft, ob die Voraussetzungen für eine
Kandidatur gegeben sind. 2Ist das nicht der Fall, weist er
den Wahlvorschlag zurück.
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(8) 1Der Wahlvorstand erstellt anhand der eingegangenen
Wahlvorschläge Kandidat(inn)enlisten für die jeweilige
Wahl. 2Sie enthalten die Namen der Wahlbewerber(in-
nen) in alphabetischer Reihenfolge und die Namen der
Einrichtungen.

§ 4 Durchführung der Wahlen 

(1) 1Der Wahlvorstand beruft die diözesane Wahlversamm-
lung ein, indem er die nach § 3 Abs. 2 dieser Wahlord-
nung wahlberechtigten Mitarbeitervertretungen auffor-
dert, jeweils eine(n) Vertreter(in) zur diözesanen Wahlver-
sammlung zu entsenden. 2Die diözesane Wahlversam-
mlung wählt die Vertreter(innen) in der jeweiligen Regio-
nalkommission sowie den/die Vertreter(in) der Mitarbei-
ter(innen) in der Bundeskommission und tritt spätestens
zwei Monate vor dem Ende der Amtsperiode zusammen.
3Der Wahlvorstand leitet die Wahlversammlung. 4Die
Einladung und die Kandidat(inn)enlisten müssen minde-
stens zwei Wochen vorher abgesandt werden.

(2) Der Wahlvorstand muss die Mitteilung über den Termin
der Wahlversammlung und die Kandidat(inn)enlisten
mindestens zwei Wochen vorher an die Kandidat(inn)en
absenden.

(3) 1Für die Wahl der Vertreter(innen) der Mitarbeiter(innen)
in der jeweiligen Regionalkommission jedes (Erz-)Bistums
sowie im Offizialatsbezirk Oldenburg und für die Wahl
des Vertreters/der Vertreterin der Mitarbeiter(innen) in
der Bundeskommission erstellt der Wahlvorstand anhand
der Kandidat(inn)enlisten jeweils die Stimmzettel, die die
Namen in alphabetischer Reihenfolge enthalten. 2Die Li-
sten sind getrennt zu erstellen für eine Wahl des Vertre-
ters/der Vertreterin der Mitarbeiter(innen) in der Bundes-
kommission, der/die gleichzeitig als Vertreter(in) der Mit-
arbeiter(innen) in der jeweiligen Regionalkommission
gewählt wird, und für eine Wahl eines weiteren Vertre-
ters/einer weiteren Vertreterin der Mitarbeiter(innen) in
der jeweiligen Regionalkommission, in den (Erz-)Bistü-
mern Freiburg und Rottenburg-Stuttgart der zwei weite-
ren Vertreter(innen).

(4) Jede(r) Kandidat(in) hat das Recht, sich in der Wahlver-
sammlung vor der Wahl vorzustellen. 

(5) 1Es finden geheime Wahlen statt. Bemerkungen und Hin-
zufügungen auf dem Stimmzettel oder das Ankreuzen von
mehreren Namen machen diesen ungültig. 2Abweichend
zu Satz 2 dürfen bei der Wahl für die Mitglieder der Re-
gionalkommission aus den (Erz-) Bistümern Freiburg und
Rottenburg-Stuttgart bis zu zwei Kandidaten angekreuzt
werden. 3Der Wahlvorstand nimmt die Auszählung vor
und gibt die Wahlergebnisse bekannt. 

(6) 1Gewählt als der/die Vertreter(in) der Mitarbeiter(innen)
in der Bundeskommission ist der/die Kandidat(in),
der/die die meisten Stimmen erhalten hat. 2Er/sie ist
gleichzeitig als Vertreter(in) der Mitarbeiter(innen) in der
jeweiligen Regionalkommission gewählt. 3Gewählt als
der/die Vertreter(in) ausschließlich in der jeweiligen Re-
gionalkommission ist der/die Kandidat(in), der/die die
meisten Stimmen erhalten hat; abweichend davon sind in
den (Erz-)Bistümern Freiburg und Rottenburg-Stuttgart
die zwei Kandidat(inn)en gewählt, die die meisten Stim-
men erhalten haben. 

(7) 1Bei Stimmengleichheit findet zwischen den stimmenglei-
chen Kandidat(inn)en eine Stichwahl statt. 2Besteht auch
danach Stimmengleichheit, entscheidet das Los.

§ 5 Ergebnis der Wahlen
1Der Wahlvorstand teilt die Ergebnisse der Wahlen in dem
(Erz-)Bistum und im Offizialatsbezirk Oldenburg unverzüg-
lich dem Vorbereitungsausschuss mit und soll für die Veröf-
fentlichung im kirchlichen Amtsblatt des (Erz-)Bistums Sorge
tragen. 2Der Ausschuss gibt das Ergebnis der gesamten Wahlen
durch Veröffentlichung in der Verbandszeitschrift „neue cari-
tas“ und geeigneten diözesanen Medien bekannt.

§ 6 Anfechtung der Wahlen

(1) Eine Anfechtung einer Wahl kann innerhalb von zwei
Wochen nach Bekanntgabe des gesamten Wahlergebnisses
in der Verbandszeitschrift „neue caritas“ und geeigneten
diözesanen Medien von den Wahlberechtigten und Wahl-
bewerber(inne)n für ihren Bereich bei dem zuständigen
Wahlvorstand schriftlich geltend gemacht werden.

(2) 1Der Wahlvorstand informiert den/die Betroffene(n) über
die Anfechtung. 2Ist eine Anfechtung begründet und wird
dadurch das Wahlergebnis beeinflusst, so wird die betrof-
fene Wahl für ungültig erklärt und unverzüglich wieder-
holt.

(3) 1Bis zur endgültigen Entscheidung bleibt der/die Betroffe-
ne im Amt. 2Eine für ungültig erklärte Wahl lässt die
Wirksamkeit der zwischenzeitlich durch die Regional-
kommissionen und durch die der Bundeskommission ge-
troffenen Entscheidungen unberührt.

§ 7 Ausscheiden eines Vertreters/einer Vertreterin

(1) 1Scheidet ein(e) gewählte(r) Vertreter(in) der Mitarbei-
ter(innen) als Mitglied einer Regionalkommission aus, so
bestimmt die Mitarbeiterseite in der jeweiligen Regional-
kommission für den Rest der Amtsperiode ein neues Mit-
glied auf Vorschlag der jeweiligen diözesanen Arbeitsge-
meinschaft der Mitarbeitervertretungen. 2Ist in einem
(Erz-)Bistum eine diözesane Arbeitsgemeinschaft nicht ge-
bildet, tritt an ihre Stelle die Mitarbeitervertretung beim
Diözesan-Caritasverband. 

(2) 1Scheidet ein(e) Vertreter(in) der Mitarbeiter(innen) als
Mitglied der Bundeskommission aus, so bestimmt die
Mitarbeiterseite in der Bundeskommission für den Rest
der Amtsperiode ein neues Mitglied auf Vorschlag der je-
weiligen diözesanen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeiter-
vertretungen. 2War der/die ausgeschiedene Vertreter(in)
Mitglied des Leitungsausschusses, so kann das neu zu be-
stellende Mitglied im Leitungsausschuss ein anderes sein
als das neu in die Bundeskommission berufene Mitglied.

§ 8 Kosten der Wahl 
1Die durch den Vorbereitungsausschuss verursachten Kosten
trägt der Deutsche Caritasverband. 2Die Kosten eines Wahl-
vorstandes übernimmt der jeweilige Diözesan-Caritasverband
und der Landes-Caritasverband Oldenburg. 3Die Reisekosten
der Mitglieder der Wahlversammlung und der Kandi-
dat(inn)en werden von der Einrichtung getragen, in der
der/die betreffende Mitarbeiter(in) tätig ist.
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Wahlordnung der Dienstgeberseite 
gemäß § 5 Absatz 5 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen

Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. 

§ 1 Gegenstand

Diese Wahlordnung regelt gemäß § 5 Abs. 5 der Ordnung der
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverban-
des die Wahl und die Entsendung der Vertreter(innen) der
Dienstgeber in den Regionalkommissionen und in der
Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission.

§ 2 Vorbereitungsausschuss

(1) 1Die Wahl der Vertreter(innen) der Dienstgeber in den
Regionalkommissionen leitet ein Vorbereitungsausschuss
(Ausschuss), der aus drei Mitgliedern besteht. 2Er wird
von den Mitgliedern der Dienstgeberseite in der Bundes-
kommission gewählt. 3Die Mitglieder des Ausschusses
dürfen weder für die Arbeitsrechtliche Kommission kan-
didieren noch einer Wahlversammlung oder einem Wahl-
vorstand angehören.

(2) Die Mitglieder des Ausschusses sind spätestens acht Mo-
nate vor Ablauf der Amtsperiode zu wählen.

(3) 1Der Ausschuss tritt innerhalb von vier Wochen nach sei-
ner Wahl zur konstituierenden Sitzung zusammen. 2Er er-
lässt einen Wahlaufruf, der in der Verbandszeitschrift
„neue caritas“ und geeigneten diözesanen Medien veröf-
fentlicht wird, und setzt den Zeitpunkt fest, bis zu dem
die Wahlhandlungen in den einzelnen (Erz-)Bistümern
und im Offizialatsbezirk Oldenburg durchgeführt sein
müssen. 3Er fordert die jeweiligen Diözesan-Caritasver-
bände und den Landes-Caritasverband Oldenburg auf,
unverzüglich einen Wahlvorstand zu bilden.

(4) Der Ausschuss soll Hinweise zur Wahl und andere Hilfs-
mittel erarbeiten und die Wahlvorstände bei der Durch-
führung ihrer Aufgaben unterstützen.

§ 3 Wahlvorstand

(1) 1Jeder Diözesan-Caritasverband und der Landes-Caritas-
verband Oldenburg bildet für seinen Bereich einen Wahl-
vorstand, der jeweils aus drei Mitgliedern besteht und der
sich bis spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtspe-
riode konstituieren muss. 2Die Mitglieder dürfen weder
für die Arbeitsrechtliche Kommission kandidieren noch
einer Wahlversammlung oder dem Vorbereitungsaus-
schuss angehören.

(2) 1Der Wahlvorstand erstellt eine Liste der Rechtsträger, die
mit ihrer/ihren Einrichtung(en) Mitglied im jeweiligen
Diözesan-Caritasverband und im Landes-Caritasverband
Oldenburg sind und die in den Geltungsbereich der
Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des
Deutschen Caritasverbandes fallen (§ 2 Abs. 1 AT AVR).
2Nur die in der Liste aufgeführten Rechtsträger nehmen
an der Wahl teil.

(3) 1Der Wahlvorstand soll an diese Rechtsträger spätestens
sechs Wochen nach seiner Konstituierung Wahlbenach-
richtigungen versenden. 2Rechtsträger, die keine Wahlbe-
nachrichtigung bis spätestens vier Monate vor Ablauf der
Amtsperiode erhalten haben, können gegen die Nichtein-
tragung in der Aufstellung innerhalb einer Ausschlussfrist
von zwei Wochen Einspruch einlegen. 3Der Wahlvorstand
entscheidet über den Einspruch.

(4) Der Wahlvorstand fordert die Rechtsträger auf, innerhalb
einer festgelegten Frist schriftliche Wahlvorschläge jeweils
für die Wahl des Vertreters/der Vertreterin der Dienstge-
ber in der jeweiligen Regionalkommission abzugeben.

(5) Der Wahlvorschlag muss enthalten:
a) den Namen des Kandidaten/der Kandidatin;
b) den Namen des Rechtsträgers und die ausgeübte Tä-

tigkeit;
c) die Erklärung des Kandidaten/der Kandidatin, dass

er/sie der Benennung zustimmt; 
d) die Erklärung des Kandidaten/der Kandidatin, dass

er/sie Mitglied eines Organs eines kirchlich-caritativen
Rechtsträgers ist, das zur gesetzlichen Vertretung beru-
fen ist, oder leitende(r) Mitarbeiter(in) eines kirchlich-
caritativen Rechtsträgers nach der Mitarbeitervertre-
tungsordnung des jeweiligen (Erz-) Bistums ist;

e) die Unterschrift der gesetzlichen Vertretung des
Rechtsträgers.

(6) Der Wahlvorstand bestätigt schriftlich den Eingang eines
Wahlvorschlages gegenüber dem/der Vorgeschlagenen
und dem/der Vorschlagenden.

(7) 1Der Wahlvorstand prüft, ob die Voraussetzungen für eine
Kandidatur gegeben sind. 2Ist das nicht der Fall, weist er
den Wahlvorschlag zurück.

(8) 1Der Wahlvorstand erstellt anhand der eingegangenen
Wahlvorschläge eine Kandidat(inn)enliste für die Wahl.
2Sie enthält die Namen der Wahlbewerber(innen) in al-
phabetischer Reihenfolge, die Namen der Träger und die
ausgeübten Tätigkeiten.

§ 4 Durchführung der Wahl

(1) 1Der Wahlvorstand beruft die diözesane Wahlversamm-
lung ein, indem er die nach § 3 Abs. 2 dieser Wahlord-
nung wahlberechtigten Rechtsträger auffordert, jeweils ei-
ne(n) Vertreter(in) zur diözesanen Wahlversammlung zu
entsenden. 2Die diözesane Wahlversammlung wählt
den/die Vertreter(in) der Dienstgeber in der jeweiligen Re-
gionalkommission und tritt spätestens zwei Monate vor
dem Ende der Amtsperiode zusammen. 3Der Wahlvor-
stand leitet die Wahlversammlung. 4Die Einladung und
die Kandidat(inn)enliste müssen mindestens zwei Wo-
chen vorher abgesandt werden.

(2) Der Wahlvorstand muss die Mitteilung über den Termin
der Wahlversammlung und die Kandidat(inn)enliste min-
destens zwei Wochen vorher an die Kandidat(inn)en ab-
senden.

(3) Für die Wahl des Vertreters/der Vertreterin der Dienstge-
ber in der jeweiligen Regionalkommission erstellt der
Wahlvorstand anhand der Kandidat(inn)enliste jeweils die
Stimmzettel, die die Namen in alphabetischer Reihenfolge
enthalten. 

(4) Jede(r) Kandidat(in) hat das Recht, sich in der Wahlver-
sammlung vor der Wahl vorzustellen. 

(5) 1Es findet eine geheime Wahl statt. 2Bemerkungen und
Hinzufügungen auf dem Stimmzettel oder das Ankreuzen
von mehreren Namen machen diesen ungültig. 3Der
Wahlvorstand nimmt die Auszählung vor und gibt das
Wahlergebnis bekannt. 

(6) Gewählt als Vertreter(in) der Dienstgeber in der jeweiligen
Regionalkommission ist der/ die Kandidat(in), der/die die
meisten Stimmen erhalten hat, abweichend davon sind in
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den (Erz-) Bistümern Freiburg und Rottenburg-Stuttgart
die zwei Kandidat(inn)en gewählt, die die meisten Stim-
men erhalten haben.

(7) 1Die Vertreter(innen) der Dienstgeberseite in der Bundes-
kommission werden durch die Mitglieder der Dienstge-
berseite in den Regionalkommissionen gewählt. 2Zu die-
sem Zweck findet nach der Wahl der Mitglieder der Re-
gionalkommissionen eine gemeinsame Wahlversammlung
aller Mitglieder der Dienstgeber aus allen Regionalkom-
missionen statt. 3Von den 28 Mitgliedern der Bundes-
kommission müssen 14 Vertreter(innen) Mitglied einer
Regionalkommission sein; jede Regionalkommission
muss dabei mit mindesten zwei Mitgliedern vertreten sein.
4Die verbleibenden 14 Mitglieder können die Gliederun-
gen und Fachverbände, die Orden und Träger stellen. 5Die
Wahlen erfolgen in geheimer Abstimmung; sie werden
von der Geschäftsstelle durchgeführt.

(8) 1Bei Stimmengleichheit findet zwischen den stimmenglei-
chen Kandidat(inn)en eine Stichwahl statt. 2Besteht auch
danach Stimmengleichheit, entscheidet das Los.

§ 5 Ergebnis der Wahl
1Der Wahlvorstand teilt das Ergebnis der Wahl in dem (Erz-)
Bistum und im Offizialatsbezirk Oldenburg unverzüglich dem
Vorbereitungsausschuss mit und soll für die Veröffentlichung
im kirchlichen Amtsblatt des (Erz-)Bistums Sorge tragen. 2Der
Ausschuss gibt das Ergebnis der gesamten Wahl durch Veröf-
fentlichung in der Verbandszeitschrift „neue caritas“ und ge-
eigneten diözesanen Medien bekannt.

§ 6 Anfechtung der Wahl

(1) Eine Anfechtung der Wahl kann innerhalb von zwei Wo-
chen nach Bekanntgabe des gesamten Wahlergebnisses in
der Verbandszeitschrift „neue caritas“ und geeigneten diö-
zesanen Medien von den Wahlberechtigten und Wahlbe-
werber(inne)n für ihren Bereich bei dem zuständigen
Wahlvorstand schriftlich geltend gemacht werden.

(2) 1Der Wahlvorstand informiert den/die Betroffene(n) über
die Anfechtung. 2Ist eine Anfechtung begründet und wird
dadurch das Wahlergebnis beeinflusst, so wird die Wahl
für ungültig erklärt und unverzüglich wiederholt.

(3) 1Bis zur endgültigen Entscheidung bleibt der/die Betroffe-
ne im Amt. 2Eine für ungültig erklärte Wahl lässt die
Wirksamkeit der zwischenzeitlich durch die Regional-
kommissionen und durch die Bundeskommission getrof-
fenen Entscheidungen unberührt.

§ 7 Ausscheiden eines Vertreters/einer Vertreterin

(1) 1Scheidet ein(e) gewählte(r) Vertreter(in) der Dienstgeber
als Mitglied einer Regionalkommission aus, so bestimmt
die Dienstgeberseite in der jeweiligen Regionalkommis-
sion für den Rest der Amtsperiode ein neues Mitglied.
2Scheidet ein(e) nach § 5 Abs. 2 der Ordnung der Arbeits-
rechtlichen Kommission entsandte(r) Vertreter(in) als
Mitglied einer Regionalkommission aus, dann benennt
das entsendende Gremium ein neues Mitglied. 

(2) 1Scheidet ein(e) Vertreter(in) der Dienstgeber als Mitglied
der Bundeskommission aus, so bestimmt die Dienstgeber-
seite in der Bundeskommission für den Rest der Amtspe-
riode ein neues Mitglied. 2War der/die ausgeschiedene

Vertreter(in) Mitglied des Leitungsausschusses der
Bundeskommission, so kann das neu zu bestellende Mit-
glied im Leitungsausschuss ein anderes sein als das neu in
die Bundeskommission berufene Mitglied.

§ 8 Kosten der Wahl 
1Die durch den Vorbereitungsausschuss verursachten Kosten
trägt der Deutsche Caritasverband. 2Die Kosten eines Wahl-
vorstandes übernimmt der jeweilige Diözesan-Caritasverband
und der Landes-Caritasverband Oldenburg. 3Die Reisekosten
der Mitglieder der Wahlversammlung und der
Kandidat(inn)en werden von dem Rechtsträger getragen.

§ 9 Bestellung der Vertreter(innen) durch die 
Diözesan-Caritasverbände

1Die nach § 5 Abs. 2 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen
Kommission entsandten Vertreter(innen) einer Regionalkom-
mission werden von dem jeweils nach der Satzung des Diöze-
san-Caritasverbandes und des Landes-Caritasverbandes Ol-
denburg zuständigen Organ entsandt. 2Fehlt eine Zuweisung
dieser Aufgabe in der Satzung, ist der Vorstand des Diözesan-
Caritasverbandes und des Landes-Caritasverbandes Oldenburg
zuständig. 3Die Bestellung erfolgt im zeitlichen Zusammen-
hang mit der Wahl nach dieser Wahlordnung.

II. Inkraftsetzung

Die vorstehenden Ordnungen setze ich für das Erzbistum
Köln wie folgt in Kraft:

Die vorstehenden Wahlordnungen der Mitarbeiterseite und
der Dienstgeberseite treten rückwirkend zum 01. März 2012
in Kraft.

Die vorstehende Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission
tritt am 01. Januar 2013 in Kraft.

Die Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 
08. August 2007 (Amtsblatt des Erzbistums Köln vom 
01. September 2007 Nr. 178), zuletzt geändert am 
14. Juni 2010 (Amtsblatt des Erzbistum Köln vom 01. Juli
2010 Nr. 140) nach Beschluss der Delegiertenversammlung
am 24. März 2010, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2012
außer Kraft. Die Wahlordnungen vom 08. August 2007
(Amtsblatt des Erzbistums Köln vom 01. September 2007 
Nr. 178) treten mit Ablauf des 29. Februar 2012 außer Kraft.

Köln, den 13. April 2012

+ Joachim Card. Meisner
Erzbischof von Köln

Nr. 80 Ordnung zur Vergütung der Umzugskosten für die 
Priester, Diakone und Pastoralen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter (GR/GA und PR/PA) für das 
Erzbistum Köln (Umzugskostenordnung Pastorale 
Dienste)

I. Die Ordnung zur Vergütung der Umzugskosten für die
Priester, Diakone und Pastoralen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für das Erzbistum Köln vom 19. März 2009
(Amtsblatt des Erzbistums Köln vom 01. April 2009 
Nr. 101), zuletzt geändert am 14. März 2011 (Amtsblatt
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des Erzbistums Köln vom 01. Mai 2011 Nr. 88), wird wie
folgt geändert:

Die bis 31. März 2012 befristeten Regelungen werden un-
befristet fortgeführt. 

In § 5 (Inkrafttreten, Überleitungsbestimmungen) werden
daher die Sätze 1 und 2 wie folgt geändert:

„Diese Ordnung tritt ab 01. April 2012 in Kraft.

Nachstehende Ordnungen treten für die Zeit vom 
01. April 2012 außer Kraft:“

II. Die vorstehenden Änderungen werden hiermit in Kraft ge-
setzt.

Köln, den 12. April 2012

+ Joachim Card. Meisner
Erzbischof von Köln

Bekanntmachungen des Generalvikars

Nr. 81 Anweisung zur Durchführung der Renovabis-
Kollekte am Pfingstsonntag, 27. Mai 2012

Köln, den 17. April 2012

„Und er stellte ein Kind in ihre Mitte“ (Mk 9,36)
Hilfe für Kinder im Osten Europas

Unter diesem Leitwort will die Renovabis-Pfingstaktion 2012
notleidende und benachteiligte Kinder im Osten Europas vom
Rand ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit rücken. Kinder
sind überall auf der Welt die schwächsten Glieder der Gesell-
schaft. In den Ländern Mittel-, Ost und Südosteuropas befin-
den sie sich aufgrund des dramatischen Wandels nach der poli-
tischen Wende auch heute noch in besonders schwierigen Situ-
ationen. Renovabis wirbt daher in diesem Jahr ausdrücklich
um Solidarität mit ihnen. Hauptgeschäftsführer Pater Stefan
Dartmann SJ: „Die Kinder und ihre Familien sollen spüren,
dass sie sich auf Renovabis verlassen können.“ In der Projekt-
förderung von Renovabis spielt die Hilfe für Kinder schon seit
vielen Jahren eine besondere Rolle. Jedes Jahr wird dafür ein
erheblicher Teil der Projektmittel eingesetzt. Dabei geht es um
ein breites Spektrum pastoraler, sozialer und Bildungsprojekte.
Konkret gefördert werden Heime und Tagesstätten für Waisen
und Straßenkinder, ebenso für Kinder, die unter den Folgen
von Arbeitsmigration leiden, den so genannten „Euro-Wai-
sen“. Es geht um Integrationsprojekte für Kinder aus gesell-
schaftlichen Randgruppen und von diskriminierten Minder-
heiten wie den Roma. Unterstützt werden auch Sozialeinrich-
tungen und Heime für behinderte Kinder oder der Bau und
die Ausstattung von pastoralen Kinder- und Jugendzentren.
Religiöse Erfahrungen vermitteln die Projektpartner von Re-
novabis durch besonders geprägte Freizeiten, die „Ferien mit
Gott“. Ebenso werden Schulen und Bildungseinrichtungen
mit besonderem Profil gefördert wie auch Beratungsangebote
für Eltern in Familienzentren. Für all diese Maßnahmen, in
deren Mittelpunkt die Kinder stehen, ist Renovabis dringend
auf finanzielle Unterstützung angewiesen, um den Partnern
vor Ort – im Sinne von „Hilfe zur Selbsthilfe“ – bei der
Durchführung ihrer Projekte zu helfen.

Eröffnung und Abschluss der Pfingstaktion 2012

➢ Die Renovabis-Pfingstaktion 2012 wird stellvertretend für
alle deutschen (Erz-)Diözesen am Sonntag, 6. Mai 2012,
im Bistum Osnabrück eröffnet. Den Eröffnungsgottes-
dienst zelebriert Bischof Dr. Franz-Josef Bode mit zahlrei-
chen Gästen aus Mittel- und Osteuropa um 9.45 Uhr im
Dom zu Osnabrück.

➢ Der Abschlussgottesdienst der Aktion findet am Pfingst-
sonntag, 27. Mai 2012, um 10 Uhr im Aachener Dom ge-
meinsam mit Bischof Dr. Heinrich Mussinghoff statt.

➢ Die Renovabis-Aktionszeit beginnt am Donnerstag, 
3. Mai 2012, in allen deutschen Pfarrgemeinden als Vorbe-
reitung auf die bundesweite Eröffnung am folgenden
Sonntag, 6. Mai, und endet am Pfingstsonntag, 
27. Mai 2012, mit der Renovabis-Kollekte für Mittel- und
Osteuropa in allen katholischen Gottesdiensten in
Deutschland.

Renovabis-Kollekte am Pfingstsonntag

Am Pfingstsonntag (27. Mai 2012) sowie in den Vorabend-
messen (26. Mai 2012) wird in allen katholischen Kirchen die
Renovabis-Kollekte für Osteuropa gehalten.

Kalendarium zur Durchführung 
der Renovabis-Pfingstaktion 2012

ab Donnerstag, 3. Mai 2012 (Beginn der Aktionszeit)

• Aushang der Renovabis-Plakate

• Verteilung der Faltblätter an die Gottesdienstbesucher oder
mit dem Pfarrbrief

Sonntag, 6. Mai 2012

• Bundesweite Eröffnung der diesjährigen Aktion um 
9.45 Uhr im Dom zu Osnabrück

Siebter Sonntag der Osterzeit: Samstag und Sonntag, 
19./20. Mai 2012

• Verlesen des Aufrufs der deutschen Bischöfe in allen
Gottesdiensten, auch in den Vorabendmessen.

• Predigt/Hinweis auf die Pfingstaktion von Renovabis
(siehe Aktionsheft, CD-ROM) und die Kollekte am fol-
genden nächsten Sonntag (Pfingsten)

• Verteilung der Spendentüten mit Hinweis, dass

– die Spende für die Menschen in Osteuropa am Pfingst-
sonntag eingesammelt wird,

– dass die Spende zum Pfarramt gebracht oder

– dass sie auf ein Renovabis-Spendenkonto überwiesen
werden kann.

• Faltblätter: Nachlegen auf dem Schriftenstand oder
Einlegen in die Gottesdienstordnung/Pfarrbrief



94 Amtsblatt des Erzbistums Köln
Stück 6 · 1. Mai 2012

Samstag und Pfingstsonntag 26./27. Mai 2012

Gottesdienst mit Predigt und Spenden-Aufruf zur Renovabis-
Kollekte

Bekanntmachung der Renovabis-Kollekte in allen Gottesdien-
sten, auch am Vorabend, z.B.: „Heute bittet die Kirche durch
die Aktion Renovabis um eine Spende für die Menschen in
Mittel-, Ost und Südosteuropa.“

• Predigtvorschlag (siehe Aktionsheft, CD-ROM)

• Gemäß dem Wunsch der deutschen Bischöfe wird die
Renovabis-Kollekte für die Aufgaben der Solidaritätsaktion
Renovabis ohne jeden Abzug an die Bistumskasse weiterge-
geben. Das Ergebnis der Renovabis-Kollekte ist mit dem
Vermerk „Renovabis 2012“ zu überweisen und soll inner-
halb eines Monats erfolgen. Die Bistumskasse leitet die
Beträge unverzüglich an Renovabis weiter.

Hinweis:

• Die Pfingstnovene 2012 „Heiliger Geist – Kraft des
Glaubens“ von Professor Dr. Ludwig Mödl, legt beein-
druckende Meditationen vor. Die Pfingstnovene empfiehlt
unser Erzbischof ausdrücklich für das Novenengebet zwi-
schen Christi Himmelfahrt und dem Pfingstfest zum
Gebet in den Pfarreien, in Familienkreisen, Gruppen und
Verbänden als Gebetsbrücke nach Osten.

• Besonders hingewiesen sei auf das Aktionsheft, das in den
„Bausteinen für den Gottesdienst“ auch Predigtimpulse
an die Hand gibt. Außerdem gibt es zur Renovabis-
Pfingstaktion Impulsplakate in unterschiedlichen Größen,
den Pfarrbriefmantel sowie weitere Publikationen und
Materialien, die allen Pfarrgemeinden unmittelbar nach
Ostern per Post zugehen. Im o. g. Aktionsheft finden sich
Reportagen sowie Impulse und Handlungsvorschläge –
insbesondere für den Schulunterricht und auch für den
Kindergarten. Zusätzlich zu den Texten gibt es als Audio-
Datei das Renovabis-Lied „Dass erneuert werde das
Antlitz der Erde“ und Bilder, Länderprofile, Landkarten.
Sämtliche Materialien befinden sich auch auf der neuen
CD-ROM zur Renovabis-Pfingstaktion, weiteres zusätzli-
ches Material kann nachbestellt werden.

Informationen zur Pfingstaktion sind erhältlich bei der Solida-
ritätsaktion Renovabis, Kardinal-Döpfner-Haus, Domberg 27, 
85354 Freising, Telefon 08161 / 5309 -49,
Fax: 08161 / 5309 -44, E-Mail: info@renovabis.de, 
Internet: www.renovabis.de, 
MATERIALBESTELLUNG: renovabis@eine-welt-mvg.de

Nr. 82 Änderung des Telefon-Rahmenvertrags 
Generalvikariat –- T-Systems

Köln, den 17. April 2012

Im Zusammenhang mit den Angeboten von T-Systems wurde
das bisherige Rahmenabkommen mit der Telekom (Amtsblatt
des Erzbistums Köln 2010, Stück 9, Nr. 165) umgelegt auf die
ECKD (EDV-Centrum für Kirche und Diakonie) in Kassel,
die weitreichende Erfahrungen im kirchlichen Sektor mit-
bringt. Damit werden alle Themen betr. Telekommunikation
für alle Einheiten des Erzbistums in den Pfarrgemeinden ge-
bündelt, ganz nach dem Motto „Alles aus einer Hand“. 

Alle Vertragsinhalte der bestehenden Verträge bleiben davon
unberührt, es ändert sich lediglich der Ansprechpartner (nun

ECKD statt wie bisher T-Systems). Alle, die bisher schon über
den Rahmenvertrag Kunden von T-Systems waren, erhalten in
den nächsten Tagen ein Schreiben von der ECKD und T-Sy-
stems, in dem die entsprechenden Änderungsschritte erläutert
werden.

Die Änderung führt dazu, dass die Rechnungsstellung für be-
stehende und künftige Vertragsverhältnisse ab Ende April/An-
fang Mai 2012 von der ECKD übernommen wird. 

Auch für technische Anfragen, Rechnungsklärungen und sons-
tige Beratungen wird die ECKD zur Verfügung stehen. Dort
ist eine Hotline unter der Nr. 0561-40044-740 eingerichtet,
an die sich alle Einheiten des Erzbistums wenden können. Per
E-mail ist die Hotline unter der Adresse  telefonie@eckd.de er-
reichbar.

Bitte prüfen und nutzen Sie das Angebot von ECKD, sich ein
individuelles Angebot für die jeweiligen technischen Bedürf-
nisse vor Ort erstellen zu lassen. 

Nachfolgend nochmals die aktuellen Konditionen für die An-
gebote im Sprach- und Datenverkehr, die allen Kirchenge-
meinden und Organisationseinheiten des Erzbistums angebo-
ten werden: 

ECKD Telefonie Full -Flat

Analog (1 Kanal) ISDN (2 Kanäle)
monatl. monatl. pro MgAs

Grundpreis für die 
Telefonie (monatlich)* 26,00 € 39,00 €

– inkl. Festnetzflat, deutschlandweit in alle Netze 
– inkl. Mobilfunkflat, deutschlandweit in alle Netze
– inkl. Auslandsflat, weltweit in alle Netze

Anlagenanschlüsse und PMX-Anschlüsse auf Anfrage!!!

ECKD Telefonie Full-Flat + DSL
Inkl. Flat für Sprache + DSL Datenflat

Analog (1 Kanal) ISDN (2 Kanäle)
monatl. monatl. pro MgAs

Grundpreis inkl. 
T-DSL Business flat 1000* 47,00 € 55,00 €

Grundpreis inkl. 
T-DSL Business flat 2000* 49,00 € 58,00 €

Grundpreis inkl. 
T-DSL Business flat 6000* 53,00 € 61,00 €

Grundpreis inkl. 
T-DSL Business flat 16000* 57,00 € 65,00 €

Grundpreis inkl. 
T-DSL Business flat 25000* 69,00 € 76,00 €

Grundpreis inkl. 
T-DSL Business flat 50000* 74,00 € 79,00 €

Bereitstellungspreis entfällt entfällt

*Alle Preisangaben verstehen sich als Nettopreise, zzgl. der gesetzlichen MwSt. von
derzeit 19 %.

Weitere Informationen zum umfassenden Angebot für Kir-
chengemeinden finden Sie auf der Homepage der ECKD un-
ter www.eckd.de/ebk. Dort werden Sie zur Eingabe eines Be-
nutzernamens und eines Passwortes aufgefordert. 

Diese lauten: (ALLES klein geschrieben) 
Benutzername: telefonie 
Passwort: vertrag 
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Nr. 83 Betriebsausflug des Generalvikariates 2012

Köln, den 10. April 2012

Am Dienstag, dem 22. Mai 2012, bleiben die Dienststellen des
Erzbischöflichen Generalvikariates und der angeschlossenen
Einrichtungen wegen eines Betriebsausflugs ganztags geschlos-
sen.

Nr. 84 Diakonenweihe in St. Clemens, Solingen

Köln, den 19. April 2012

Am Dreifaltigkeitssonntag, dem 3. Juni 2012, spendet Weihbi-
schof Manfred Melzer neun Seminaristen des Erzbischöflichen
Priesterseminars in der Pfarrkirche  St. Clemens in Solingen die
Diakonenweihe. Die Feier der Weiheliturgie beginnt um 16.00
Uhr. Geistliche, die in Chorkleidung an der Feier teilnehmen
möchten, werden gebeten, diese mitzubringen.

Personalia

Nr. 85 Personalchronik

KLERIKER

Vom Herrn Erzbischof wurde zum Stadt- bzw. Kreisdechant
ernannt am:
01.04. Herr Pfarrer Guido Zimmermann – unter Beibehal-

tung seiner bisherigen Aufgaben – zum Dechanten im
Dekanat Euskirchen und zum Kreisdechanten im
Kreisdekanat Euskirchen.

Vom Herrn Erzbischof wurde zum Dechant bzw. Definitor
ernannt am:
23.03. Herr Dechant Pater Stanislaus Friede CSMA bis zum

13. April 2018 zum Dechant im Dekanat Mecken-
heim/Rheinbach

23.03. Herr Pfarrer Hermann Josef Zeyen – unter Beibehal-
tung seiner bisherigen Aufgaben – mit Wirkung vom
14. April 2012 bis zum 13. April 2018 zum Definitor
im Dekanat Meckenheim/Rheinbach.

01.04. Herr Pfarrer Peter Berg bis zum 31. März 2018 zum
Definitor im Dekanat Euskirchen.

Vom Herrn Erzbischof wurde ernannt am:
13.10. Msgr. Dr. Thomas Vollmer – unter Beibehaltung seiner

bisherigen Aufgaben – zum Präses der Teilkongrega-
tion Düsseldorf-Benrath der „Marianischen Männer-
kongregation gegründet 1608 am Hohen Dom zu
Köln“.

01.03. Msgr. Peter Haanen für die Dauer von zunächst einem
Jahr zum Subsidiar zur besonderen Verfügung des
Dechanten im Dekanat Köln-Lindenthal.

22.03. Herr Pfarrer Jan Opiéla – unter Beibehaltung seiner
bisherigen Aufgaben – mit Wirkung vom 1. April
2012 zum Diözesanpräses der Katholischen Land-
volkbewegung im Erzbistum Köln.

27.03. Herr Wolfgang Heinen weiterhin bis zum 30. April
2013 zum Subsidiar an der Pfarrei St. Clemens und
Mauritius in Köln im Dekanat Köln-Mülheim.

27.03. Herr Kaplan Pater Jaimon Jose Thandapilly CMI – im
Einvernehmen mit seinem Ordensoberen – mit Wir-
kung vom 1. April 2012 zum Kaplan an den Pfarreien
St. Joseph in Morsbach-Lichtenberg, St. Gertrud in
Morsbach, Christ König in Morsbach-Ellingen, St.
Bonifatius in Reichshof-Wildbergerhütte, St. Sebasti-
anus in Friesenhagen und St. Mariä Heimsuchung in
Morsbach-Holpe im Seelsorgebereich Morsbach/Frie-
senhagen/Wildbergerhütte des Dekanates Gummers-
bach/Waldbröl.

30.03. Herr Diakon Julius Gilsdorf weiterhin bis zum 31. Mai
2013 zum Diakon im Subsidiarsdienst an der Pfarrei
Hl. Franz von Assisi in Köln-Bilderstöckchen/Nippes
und St. Marien in Köln-Nippes im Seelsorgebereich
„Nippes/Bilderstöckchen“ des Dekanates Köln-
Nippes.

30.03. Herr Pfarrer Klaus Theis weiterhin bis zum 31. März
2013 zum Subsidiar an den Pfarreien St. Johannes
Baptist in Bruchhausen, St. Severinus in Erpel, St.
Maria Magdalena in Rheinbreitbach und St. Pantale-
on in Unkel im Seelsorgebereich „Verbandsgemeinde
Unkel“ des Dekanates Königswinter.

30.03. Herr Prälat Dr. Hermann Weber weiterhin bis zum 
31. März 2013 zum Subsidiar an den Pfarreien St. Jo-
hannes Baptist in Bruchhausen, St. Severinus in Er-
pel, St. Maria Magdalena in Rheinbreitbach und 
St. Pantaleon in Unkel im Seelsorgebereich „Ver-
bandsgemeinde Unkel“ des Dekanates Königswinter.

03.04. Herr Diakon Adalbert Halbach – unter Beibehaltung
seiner bisherigen Aufgaben – zum Präses der Kol-
pingsfamilie in Roisdorf im Dekanat Bornheim.

03.04. Herr Pfarrer Rudolf Kusch weiterhin bis zum 30. April
2013 zum Subsidiar an den Pfarreien St. Mariä Ge-
burt in Hürth-Efferen und Zu den Heiligen Severin,
Joseph und Ursula in Hürth im Seelsorgebereich Effe-
ren/Hermülheim des Dekanates Hürth.

03.04. Herr Pfarrer Georg Wilhelm Neuhöfer weiterhin bis
zum 31. August 2013 zum Subsidiar an den Pfarreien
St. Rochus in Kerpen-Balkhausen, St. Kunibert in
Kerpen-Blatzheim, St. Joseph in Kerpen-Brüggen, 
St. Michael in Kerpen-Buir, St. Martinus in Kerpen,
St. Albanus und Leonhardus in Kerpen-Manheim
und St. Quirinus in Kerpen-Mödrath im Seelsorgebe-
reich Kerpen-Südwest des Dekanates Kerpen.

03.04. Herr Pfarrer Karl Heinrich Strohbücker weiterhin bis
zum 31. Mai 2013 zum Subsidiar zur besonderen
Verfügung des Dechanten im Dekanat Bedburg/
Bergheim.

03.04. Msgr. Jochen Zerlin weiterhin bis zum 30. April 2013
zum Subsidiar an den Pfarreien St. Margareta in
Brühl, St. Pantaleon und St. Severin in Brühl und 
St. Matthäus in Brühl im Seelsorgebereich Brühl des
Dekanates Brühl.

11.04. Herr Diakon Martin Groß mit Wirkung vom 1. Mai
2012 zum Diakon an der Pfarrei St. Franziskus Xave-
rius in Düsseldorf im Dekanat Düsseldorf Ost.
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Der Herr Erzbischof hat am:
22.03. Herrn Pfarrer Michael Eschweiler – unter Beibehal-

tung seiner übrigen Aufgaben – mit Ablauf des 
31. März 2012 als Diözesanpräses der Katholischen
Landvolkbewegung im Erzbistum Köln entpflichtet.

28.03. Pater Ernst Joachim Kowol OFMConv. – im Einver-
nehmen mit seinem Ordensoberen – mit Ablauf des
31. März 2012 als Kaplan an der Pfarrei St. Aposteln
in Köln im Dekanat Köln-Mitte entpflichtet.

Es starb im Herrn am:
03.04. Diakon Michael Kröger, 66 Jahre.
04.04. Pfarrer i. R. Burkhard Moos, 83 Jahre.
16.04. Pfarrer i. R. Thomas Gentges, 86 Jahre.

LAIEN IN DER SEELSORGE

Es wurde beauftragt am:
24.02. Frau Julia Thiele mit Wirkung vom 20. Mai 2012 als

Gemeindereferentin an den Pfarreien St. Benediktus
in Düsseldorf Heerdt/Lörick und St. Antonius in
Düsseldorf Ober- und Niederkassel im Seelsorgebe-
reich „Linksrheinisches Düsseldorf“ des Dekanates
Düsseldorf-Mitte/Heerdt.

19.03. Frau Kordula Montkowski mit Wirkung vom 15. Au-
gust 2012 als Pastoralreferentin an der Pfarrei 
St. Lambertus in Mettmann im Dekanat Mettmann.

30.03. Herr Albert Floer weiterhin über den 31. August 2012
hinaus als Pastoralreferent in der Krankenhausseelsor-
ge am Sana Krankenhaus in Düsseldorf-Gerresheim.

03.04. Herr Andreas Groß – unter Beibehaltung seiner bishe-
rigen Aufgaben – mit Wirkung vom 1. Mai 2012 als
Koordinator in der Feuerwehr-, Rettungsdienst- und
Notfallseelsorge im Kreisdekanat Oberbergischer
Kreis.

Nr. 86 Freie Pfarrerstelle

Im Seelsorgebereich Düsseldorf Unter- und Oberbilk, Frie-
drichstadt und Eller-West im Dekanat Düsseldorf Süd ist die
Stelle des leitenden Pfarrers ab 01. Mai 2012 vakant und soll
wieder neu besetzt werden.

Interessenten wenden sich an Msgr. Kerkhoff, Hauptabteilung
Seelsorge-Personal, Tel.: 0221/1642-15

Nr. 87 Offene Stelle für Pastorale Dienste

Der Abteilung Schul- und Hochschulpastoral der HA Schu-
le/Hochschule sind 5 Stellen für pastorale Dienste zugeordnet,
die im Personalplan 2010+ unter Schulseelsorge an öffent-
lichen Schulen vorgesehen sind. Sie sollen die schulpastorale
Arbeit in den Regionen unterstützen und arbeiten mit bei der
Gestaltung diözesaner schulpastoraler Veranstaltungen. Die 5
Stellen sind jeweils den Standorten der Schulreferate in Bonn,
Düsseldorf, Köln, Odenthal und Wuppertal zugeordnet.

Inhaltliche Schwerpunkte sind:

• Qualifizierung, Motivation und Begleitung im schulpasto-
ralen Handeln von katholischen (Religions-)Lehrern/
-innen sowie Pastoralen Diensten der Seelsorgebereiche.

• Vertiefung der Aufgabe der Glaubensvermittlung durch
spirituelle Begleitung und Angebote für (Religions-)
Lehrer/-innen.

Die folgende Stelle ist -auch in zwei Teilzeitstellen mit je
50% Beschäftigungsumfang- zum 01.08.2012 zu besetzen:

– Gemeinde- oder Pastoralreferent/-in in der Schulpastoral
der Region Süd (Kreisdekanate Altenkirchen, Rhein-
Sieg-Kreis rechts- und linksrheinisch, Euskirchen und
Stadtdekanat Bonn)

Pastoralreferenten/innen sowie Gemeindereferenten/innen mit
mindestens zehn-jähriger Berufserfahrung richten ihre schrift-
liche Bewerbung bis zum 15.05.2012 an HA Seelsorge-
Personal-Einsatz, Herrn Krebs, Personalreferent, Telefon:
0221/1642-1105.

Weitere Mitteilungen

Nr. 88 Küsterausbildung

Im Juni 2012 beginnt ein neuer Grund- und Aufbaukurs für
die Küsterausbildung, gemeinsam für die Diözesen Köln und
Aachen. Start Grundkurs 22.6.; Start Aufbaukurs 29.6.

Unterlagen zur Anmeldung für den Grundkurs bzw. bei absol-
viertem Grundkurs für den Aufbaukurs können angefordert
werden bei: 

Bischöfliches Generalvikariat Aachen, Fachbereich Sakristane,
Postfach 10 03 11, 52003 Aachen, Tel. 0241/452-461, 
E-Mail: ralph.hoevel@bistum-aachen.de

Die Küsterausbildung, besonders der „Grundkurs“, wird auch
für Damen und Herren empfohlen, die auf Dauer ehrenamtlich

Küsterdienste übernehmen. Hier verweisen wir auf den Amts-
blattartikel Nr. 215/2005.

Allgemeine Informationen (u. a. Ausbildungsrichtlinien und
Kursaufbau) sind einem ausführlichen Informationsblatt über
die gemeinsame Küster-/Sakristan-Ausbildung der (Erz-)Diö-
zesen Köln/Aachen zu entnehmen, das Interessierte (auch
Pfarrer) bitte anfordern bei:

Erzbischöfliches Generalvikariat, Abt. 520 Aus- und Weiterbil-
dung Pastorale Dienste, 50606 Köln, Tel. 0221/1642-1427
(Sekretariat); Fax 0221/1642-1428, 
E-Mail: bildung-pastorale-dienste@erzbistum-koeln.de

Für Nachfragen zur Sache: Tel 0221/1642-1467 Herr Deckert
(zuständiger Referent für Küster-Aus- und Weiterbildung im
Erzbistums Köln)
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